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Jahresbericht
der

hohen Direktion des Erziehmnzswesens

an dcn hohm Rcgü'rungsrath

über

den Zustand des zürcherischeu Uutemchtswescus

im Schuljahr 186ti/67.

Abdruck des VII^ Abschnitts deS Rechenschaftsberichts
des RegierungSrutheS an den Große» Rnth,
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Hinnieil....
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Wintcrthur.
Andelnngen

Bülach
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Summa
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Verhältnisse der

A b sen -

Bezirke.

Alltagsschulen. ErgänznngSschnlcn. Singschnlen.
Alltagsschüler,

welche im Ganzen
Absenzen haben

A
M

N"
Z

A
Z

7 I 7
e

Zürich
Affoltcrn
Sorgen
Meilen
Hinweis
lister
Pfäffikon
Wintcrthur
Andclstngcn
Bülach.
Rcgcnsbcrg

82007
12763
34055
22697
29929
17531
19243
35967
41733
20501
22529

6175
1589
3446
2026
3211
1908
1867
1667

835
3778
1395

88182
14352
37501
24723
33140
19439
21110
37634

.12618
24279
23924

3344
1231
4609
1500
2427
1873
1750
2411
1045
1836
1608

2026
908
956
966

1049
648
700
750
487

1025
608

5370
2139
5565
2466
3476
2521
2450
3161
1532
2861
2216

4403
1120
2796
1931
3147
1011
1861
2551
1030
1887
1760

4450
1175
1823
1381
2353
1538
1080
1359

703
1843
1186

3853
2295
4619
3362
5500
2549
2941
3910
1733
3730
2946

3513
1149
1714
1128
1891
1327
1307
2655
1603
1814
1146

1216
258
608
376
424
32t!
314
530
184
418
279

775
101
339
258
270
152
199
235

85
201
213

424
26

117
103
148

56
74

123
33
66

110

Siinuna
>

1865/66
308955
313839

279471136902
26117Z44956

23634
25767

10123
10533

33757
36300

23547
19416

13891
14992

42438
34408

19252
16344

4933
5380

2878
3160

1280
1311

Differenz -9884 n-1830 -8054 -2133 -41U-2543 s1131 -N3899 N-803U n-2908 -447 -282 -31
l> Bon zwei Schule» mm- die Angabe der Schülerzahl mit verschiedenen Absenzen, von einer überdies

gegangen.seiein 2> Darunter waren 27o,N05 Fr. Inventarwcrth. die eigentliche» Fonds betrugen alse

Vergleichende Uebersicht der
l. Sämmtliche Schulen. ^

Zahl
der Schüler.

1--10. 11 -20. 21 -30. 31 -40. 41-50.

Bezirke.
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G
Mittelmäßig.! îs-

G

-5
S
i?/

Zürich 1 9 4 13 19 14 2 3S

Affoltcrn 1 1 2 1 3 3 3 2 3 b

Horgcn. 1 i 1 2 2 6 8

Meilen. 2 1 1 4 1 1 2

Hinwcil 3 1 4 2 2 i 5 8 1 9 i 10 2 « 1-1

Uster 3 3 2 2 2 3 1 6 5 2 1

Pfäffikon 1 1 1 2 5 i 9 2 3 5 10 4 6 3 U

Wintcrthnr 2 2 4 3 5 1 9 4 b 9 6 2 1 b

Andclstngcn 1 2 3 3 3 2 6 2 10 3 7 16

Büloch 1 2 2 4 2 2 3 d 8

Rcgcnsbcrg 1 2 3 1 2 3 3 2 d 3 5 i 3

Snnmm
1865/66

Differenz
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9 b

0
1

20
21

n4

15
18

20
29

7

6
2
1

44
54

ïis

23
28

37
53

10
9

70
90

20

48 62
40 ^54

9
11

110.
16^



Primärschulen. Nr, 2.

z e n. S ch u 1 güte r.

EraânznnjZsschiilcr,
welche im Ganzen

Abscnzcn haden

Singschnlcr,
welche im Ganzen
Adsenze» hade»

PriniarschnlfondS. Spezialfonds.

7 I 7 'S 7 7 7 1865. 1866. 1805. 1866.

741
291
51»
280
58!)
44«)
313
780
51!)
537
334

310
108
205
101
224
131!

182
209

92
181!

105

198
75

122
117
113
92
95
81
23
82
5«!

00
14
44
35
32
29
10
24

9
11
35

1788
057

1307
700
972
895
000

1718
1010
1040
007

078
177
335
238
301
220
240
202
118
394
107

205
40

135
108
104
00
77
77
39
92
02

91
7

17
10
20

9
15
14

7

11
13

Frkn.
1,207,170

106,050
414,076

« 500,795
227,632
207,236
267,007
941,931
377,081
447.757
550,331

ìèrk»,
1,273,493

170,206
417,080
237,015
217,774
213,310
287,594
900,571
383,983
454,783
559,807

àrka,
27,086

34,971
52,702

1343
5100
2983

12,475
24,502
00,808

2299

lèl'kn.

27,818
26

40,515
57,085

9673
6200
3091
0812

25,599
66,871

2817
5331
5593

1924
2177

1057
1101

309
274

11300
9403

3130
2459

1071
927

220
150

5,367,000
-270,305

5,181,122
5,097,301

230,389 240,507
230,389

-202 -253 I -101 -025 a-1897l a-077 -r44 a-00 5,097,361 -r83,761 a-16,118
»Uch die Zahl der strafdarc» und entschnldichen Adscnzcn nicht erhältlich, iveil die Verzeichnisse vcrlaren
>dir ^dv,t!>» Fr.

Allta g s s ch u l e n m it ne r s ch iede n e r S eh ü ler z a h l.
h e z ieh u n g sm eise Selui la blheiln n g en.
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Vergleichende Uebersicht der
2. Ungctheilte

Zahl
der Schüler, 1-10. 11-20. 21- 30. 31-40. 41-50

Bezirk,

G
D

Z
Schlecht. Total.

Sehr

gut.

Z
Li:

Schlecht. Total.

G
S

!.s

A

Schlecht.

Sehr

aut.

<s
Mittclmüßiq. Schlecht.

I

Total.

Sehr

gut.

V
Mittelmäßig. Schlecht.

Zürich 1 2 2 2 2

Affaltern 1 1 2 1 3 3 3 1 3 4

Horgcn 1 3 4

Meilen 1 1 1 3 1 1 2 2

Hinwcil 3 1 4 2 1 1 4 7 1 8 8 2 10

Ustcr 6 3 2 2 2 3 1 6 2 2 4

Pfäffikon. 1 1 1 2 5 1 9 2 3 5 10 3 5 3 11

Winterthur 2 2 4 3 5 1 9 4 5 9 2 2 1 5

Andclfingen 1 2 3 2 2 5 2 7 2 4 6

Bülach 1 1 1 2 3 1 1 2 3 S

Regcnsberg 1 2 3 1 2 3 2 2 4 1 2 1 4

Sninina 0 4 10 6 20 13 17 7 2 39 1» 31 10 51 14 36 7 ch?

1865/66 2 2 4 9 6 19 12 26 4 1 43 8 44 8 60 21 20 9 .!50

Differenz -2 t-1 ^4 -9 ^7



AlltagSschulcn mit verschiedener Schülerzahl.
Alltagsschnlen.

51-00. 01 -7». 71-30. 81- 90. 91 -100.

Sehr

gut.

G
Mittelmäßig.

I
Schlecht.

Sehr

gut.

s

I?

A

Schlecht. Total.

Sehr

gut.

s Schlecht. Total.

G
s

Mittelmäßig.

I
Schlecht.

Sehr

gut.

W D
N

-S
W

A
Totalsumme.

1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 3 15
1 1 4 1 5 1 1 18

2 1 3 2 2 3 3 12
1 1 1 1 1 1 2 10

4 4 2

2

2
I

4

3

1

4

2 4

4 1

1 1

1

1

1

3
1

4

2

43

25
1 2 1 4 3 39

4 2
1

1 ' 7

I

4

1

3

4

7

5

1 1 1

1

2

1

1 45

25

2 1 1 4 3 3 1 1 1 1 19

3 5 - - 8 1 2 3 2 2 1 1 23

10 20 S 35 17 20 2 39 6 11 1 13 4 4 1 9 3 6 2 11 279

20 13 0 44 15 16 2 33 6 7 13 2 4 1 7 3 7 1 11 282

-9 -rö -1-5 -r2 0! -3
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Verhältnisse der

Schülerzcchl. Zensur d.Schulcn A b-

Bezirke. A

N

Sekundärschulen.

Knaben. Mädchen.

44
Sehr

gut.

s Mittelmäßig. Schlecht.

S

-Z.NI.zMZ

Zürich 1-7 435 360 795 11 14 1 11352 351 11703

Afsoltern 3-10 3 73 15 93 3 — — — 1338 16 1354

Horgen 11-15 52 190 69 259 4 3 1 — 3136 123 3259

Meilen. 16-20 5 131 52 133 3 2 — — 1874 235 2109

Hinwcil 21-27 7 122 48 170 4 3 — — 2637 68 2705

lister 28-31 4» 108 27 135 5 — — — 1517 89 1606

Pfäffikon 32-35 4 92 21 113 3 1 — — 1527 154 1631

Winterthnr 36-41 6> 195 42 237 7 1 — — 2932 181 3113

Andelfingcn 42-47 6 146 33 179 1 5 — — 1561 86 1647

Bülach. 48-53 6° 169 32 201 4 3 — — 2197 203 2400

Rcgensbcrg 54—58 5 112 28 140 5 — — — 2230 60 2290

Summa 53 1778 727 2505 50 32 2 — 32301 1566 33867

1865/66 58 1988 763 2751 45 33 2 — 34244 1421 35665

Differenz — -210 -36 -246 46 -1 0 — -1943 4145 -1798

I. In llnterstrasi 2, i» Enge S, in Nenmünster 4, in Zürich 14 Abtheilungen.

Winterthnr 3 Abtheilungen. 5. In Bülach 2 Abtheilungen.
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Sekundärschulen.

s - nz e n. Sckundarschulfonds.

Durchschnitt.
Schüler,

welche im Ganzen
Abscnzcn haben

Schnlfonà. Spezialfonds.

Verantwort. Strafbare. 7 I I
L

1865. 1866. 1865. 1866.

14,28 0,44 14,72 532 124 91 48
Frk.

131,770
Frk.

132,436
Frk.

2,315
Frk.
2,276

14,89 0,17 14,56 57 23 9 4 16,665 17,193 — —

12,11 0,47 12,58 171 51 29 3 39,392 43,717 29,191 29,300

10,24 1,29 11,53 117 33 23 6 24,836 25,858 12,373 12,999

19,51 0,40 15,91 91 32 21 11 65,564 65,332 540 500

11,23 0,66 11,89 95 24 12 4 24,799 24,960 603 603

13,51 1,36 14,87 67 27 15 4 23,724 24,334 1100 1,142

12,37 0,76 13,13 151 51 27 8 25,862 25,783 — 16,213

8,72 0,43 9,20 145 22 7 5 48,011 49,574 — —

10,93 1,01 11,94 130 46 15 10 31,057 31,819 310 310

15,93 0,42 16,35 74 35 16 11 34,101 35,663 — —

12,89 0,62 13,51 1630 468 265 119 465,731 477,169 46,442 63,343

12,45 0,51 12,96 1733 635 233 90 465,781 46,442

-t-44 ^-11 -,-55 -108 -IS? -13 -,-29 -^11,388 ^16,906

2. In Horgcn 2, I» WädenSweil s Abtheilungen. ». In Wer 2 Abtheilungen. 4. I»
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A è?

5?.

Zürich

Affoltcrn
HorgcnMeilen

Hinweil.

Ustcr

Pfäffikvn

Wintcrthur.
Andelfingen

Biilach

Regensberg

Summa186S/66

Differenz

Bezirke.

I

ro
ip-

^0
l>D(77577(7'577(77^(77(77t^!(Oc7Z-^icociOl>vc2>^-^>^>^^o Definitiv.

Hl
-è-

5O
«) ^ >-á ^>^>-?dQ0(77(77 57'(I7l>2c?7'(7'(O Provisvrisch.

c7d Q0 ^ ^ î î I î ^ Vikare.

171 ^7' ^
^2> (X) ^ I>0 —^ c7d ^7l (T'd l.O (77 LO ^ Tatal.

to
c?7
00 -^Z

l<-
(7' ^ 57' ^ IT' ^ c7d <D7 <^> Definitiv.

K1-^
<^> cs >-l I-^ l>2 i-^ ro l>2 Provisvrisch.

I ^ > > l ^ ^> Adjunkten.

1

577 ^7' lO ^ > > > > ^ > > >

' Vikare.

>

lO
00 co
-1

l>3
ck7-^ic77O7^57'0v57'(O577^ Total.

4-

l>2
cs

ro d^>

-p-
"r>v c^>
(77 -I7
c»

(O r>o (77 -^1 (77 --1 ^ 577 ^ 0?
ìu "rp- "i—^ 57' '^1 ^1 ì" ^ cs c?7 2^
52>5T7^.(iD5O»5)^>cOt-^(77 (77'
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Verzeichniß der Schulgenossenschaften und Sekundarschul-
kreise, welche ihren Lehrern mehr als die gesetzliche
Besoldungszulage von 200 Frk.,be zieh ungs weise 1200 Fr k, nebst

Naturalleistung oder Entschädigung dafür verabreicht haben.

». Primärschulen.

Mehrbetrag
Schulgeuossenschaft. vr> Lehrer. Total.

Frk. Frk.
1. Bezirk Zürich.

1. Altstettcn 2 Mal
2. Außersihl 7 Mal
3. Aesch

4. Dietikon, rcformirt
5. Enge

6. Flunkern

7. Höngg. 2 Mal
3. Obercngstringcn
9. Hottingen.

10. Riesbach

11. Hirslandcn

12. Obcrstraß 3 Mal
13. Schwamcndingen
14. Uitikon
15. Unterstraß. 2 Mal

340

300

200
150

300!
400
500
6051

610
594 s

385

433

562^
577

662)
664 l

779)
526,
559

712 I

718
745
760'
848

325 Ì

461

470)
700
300

40

300 r

200 j

630
2100

200
150

1200

1315

770
433

3244

Schulgenossenschaft.
Mehrbetrag

pr. Lehrer. Total.
Frk. Frk.

Ucbertrag 19956
16. Wiedikon 3 Mal 341 1023

17. Wipkingcn 2 „ 430 960
18. Wollishofcn 2 „

' 170 340
19. Zollikon 2 „ 363 726

20. Zollikcrberg 40 40
21. Zürich, Alles in Allem: ^

3 Mal 1500 4500 l Z

3

3

7

17

3

1700 5100

2200 6600s ^
2400 16800

2600 44200. ^2300 8400>«Z

^ Z7! 21600

4363

1256

2100
300

40

800

Uebertrag 19956

85600 K
Summa 39 44645

2. Bezirk Afsoltern.

1. Knonau 200 200

2. Maschwandcn 200 200

3. Mettmcnstettcn 150 150

4. Dachelfen.... 33 33

5. Lunnern 150 150

6. Risfcrsweil 50 50

7. Dagcrst 100 100

Summa « 7 833

3. Bezirk Horgen.

l. Kilchberg 2 Mal 200 400

2. Nüschlikon. 2 „ 200 400

3. Thalweil 3 „ 500 1500

4. Langnau 2 „ 250 500

5. Obcrricden 400 400
6. Horgen 6 Mal 550 3300

Ucbertrag 6500
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Mehrbetrag Mehrbetrag
Echulgenosienschaft. pr. Lehrer. Total. Schnlgcnoslenschaft. pr. Lehrer. Total.

Frk. Frt. Frk. Fr.
Uebertrag 6500 Uebertrag 1643

7. Wädcnsweil 2 Mal 550 9. Wald 3 Mal 250 750

„ 650 4000 10. Niedt 130 130
3 7SV 11. Oberwehikon 200 200

8. Stocken 520 520 12. Untcrwehikon 200 200
9. Langrüti 530

530
530

530
13. Kenipten 100 100

1V. Ort Sninina 17 3023
11. Schöncnberg 204

432
228 6. Bezirk Wer.

12. Mittelbcrg 260 260 1. Kirchnstcr 2 Mal 500 1000
13. Richtersweil 4 Mal 450 1800 2. Obcrustcr 2 „ 500 1000

Sminna 33 14572 3. Niedcrnstcr. b 250 250

4. Mvnchaltorf 200 200
4. Bezirk Meilen. 5. Bordcrcgg 150 150

1. Hombrechtikon3Mal 253 759 6. Eßiingcn 200 200
2. Feldbach 161 161 7. Ucßikon 100 100
3. Stlifa 2 Mal 100,

460 8. Fällandcn 200 200

„ - - 2 „ 130' 9. Wangen 200 200
4. Helikon 180 130 10. Greifensec 200 200
5. Männcdorf
6. Iletikon

3 Mal
2 „

345

130

1035

260
Snnnna 12 3500

7. Obcrincilcn 2 „ 225 450 7. Bezirk Pfnfsikon.

8. Dorfmcilcn 2 „ 225 450 1. Pfäftikon 2 Mal 100 200
9. Feldincilcn 260 260 2. Fchraltorf 100 100

1V. Hcrrliberg 150 l50 3. Rnssikon 72 72
11. Erlenbach. 125 125 4. Weißlingen. 100 100
12. Knsnacht 400,

900 5. Untcrillnan 150 150
500' 6. Rhkon 200 200

13. Liniberg 100 100
Kninina 7 822

Sninina 24 5290
8. Bezirk Wintcrthnr.

5. Bezirk Hinweil. 1. Altikon
> >

200 200

1. Oberhof 150 150 2. Elgg. 2 Mal 600 1200

2. Boden. 200 200 3. Hofstcttcn 100 100

3. Untcrdürnten 200 200 4. Dickbuch 100 100

4. Ottikon 200 200 5. Zünikon. 83 88

5. Binzikon 200 200 6. Elsau 100 100

6. Hinweil 2 Mal 100 200 7. Ellikon 100 100

7. Unterholz. 93 93 8. Hagcnbnch 125 125

8. Rtiti 2 Mal 200 400 9. Oberwinterthnr 2 Mal 300 600

Uebertrag 1643 Uebertrag 2613
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Mehrbetrag der
Echulgcuossenschnft. BesolduugSzulagc.

»r, Lehrer. Total.
Frk. Frk.

Ucbcrtrag
20010. Stadel

11. Rickenbach

12. Töß 3 Mal
13. Turbcnthal
11. Hulzikon
15. Vcltheim
10. Wicscndangen
17. Wiilflingcn 2 Mal
18. Neuburg
19. Kohlbrunnen
20. Winterthur

6 Mal
3 Mill

Summa

9. Bezirk Andelfingcn

1. Großandclfingcn

150

400

200

150
200
200

200

200

200
441

621

741

841

941

1141

2613
200

150
1200

200
150

200
200
400

200

200

10813

Mehrbetrag der
Schulgenossenschaft. BcsoldungSzulage.

vr. Lehrer. Total.

209,
231'
100

100

50

100

6. Marthnlcn 2 Mal 40

2. Humlikou.
3. Bcnkcn

4. Buch

5. Dorf

37 16526

440

100

100

50
100

80

Ucbcrtrag

7. Untcrstammhcim

8. Oberstammhcim 2M
9. Trüllikon

s<). Truttikon
11. Wildensbuch

Summa

10. Bezirk Biilach.

1. Wyl
2. Eglisau 2 Ma

,3. Einbrach
4. Biilach

5. Winkel
6. Hochfcldcn

7. Klotcn.

Summa

lk. Bezirk RcgcnSbcrg

1. Diclsdorf.
2. Otclfmgcn

Snmma

Ucbcrtrag 8701

Frk.

176^
228 i

100

200
100

140

Frk.
870

404

200

200
100
140

15 1914

150

50
150
4491

486 1471

536 î

76

100

118,
265 l

11 2430

150

100

150

76

100

383

200

200
200
200

400

b. Sekundärschulen.
SekundarschulkreiS.

1. Bezirk Zürich. Ucbcrtrag

1. Höugg-Wciningcn 130 130 Alles in Allem:

2. Unterstraß 2 Mal 300 600 5. Zürich 3 Mal

3. Enge 130 130 „ ^ »

4. Ncumnnstcr 300 » ^ »

„ 500
2400 «

ìZ

„
„ 700

900 Summa

Ucbcrtrag « 3260

SekundarschulkreiS.

3260

2600 î

2300 i

3000

2760

20 6020

2
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Mehrbetr ag der

Sekundarschulkreis. Besoldungszulage.
pr. Lehrer. Total.

Frk. Frk.

2. Bezirk Horgen.

1. Kilchberg 300 300

2 Thalweil 500 500

3. Wädenswcil 400,

„ » ' 600 2100
1100

4. Horgen 2 Mal 200 400

5. Richtersweil 600 600

Summa 8 3900

3. Bezirk Meilen.
1. Stäfa 600 600

2. Männedorf 500 500

3. Küsnacht 600 600

Summa 3 1700

4. Bezirk Hiuweil.
Wald 544 544

Mehrbetrag der
Sekundarschulkreis. BesolduugSzulage.

pr. Lehrer. Total-
strk. Frk.

5. Bezirk Wer.
1. Uster 2 Mal 400 800
2. Egg 250 250

Summa 3 1050

6. Bezirk Pfaffiko».

Fchraltorf 100 100

7. Bezirk Winterthnr.
1. Winterthur 2 Mal 700,

100' 1500

2. Turbenthal.... 500 500
S. Elgg 100 100

4. Rickenbach 200 200
5. Reftenbach 300 300

Summa 7 2600

8. Bezirk Aiidelfiiige».
Andtlfingen 300 300
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Es gibt somit 243 Schulgcnossenschaften mit 284 Lehrern und 35

Sckundarschulkrcise mit 4t Lehrern, welche bloß die gesetzliche

Lehrerbesoldung verabreichen.
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Mittheilungen über die Privatunterrichtsanstalten.
. Privatinstitute. Bezirk Zürich. 1. Landtöchterschule in Zürich:
55 Schülerinnen in 3 Massen mit 3 Lehrerinnen und 2 Lehrern. 2.

Töchterinstitut der Frau Schulz-Bodmer in Zürich: 45 Schülerinnen in 4

Klassen mit 4 Lehrern und Lehrerinnen. 3. Institut Benst in Hottingen:

47 Schüler in 4 Klassen und 4 Lehrer und Lehrerinnen. 4. Tüch-

terinstitut Kapp in FlunterN: 3V Schülerinnen (7 interne und 23

erterne) in 4 Klasse» und 6 Lehrer und Lehrerinnen. 5. Töchtcrinstitut
der Fräulein Hintermeistcr in Hirslanden mit 3 Schülerinnen und 1

Lehrerin. 6. Privatschulc der Frau Nägeli-Denzler im Zcltweg mit 14

Schülerinnen auf der Elemcntarschulstufe.

Bezirk Horgdn. 7. Waisenhausschule in Wädensweil: 39 Schüler

und 1 Lehrer.

Bezirk Meilen. 8. Waisenhausschule in Släfa: 30 Schüler mit
1 Lehrer und 1 Lehrerin. 9. Knabeninstitut Labhardt in Männedorf:
53 Schüler (48 interne und 5 externe) mit 4. Haupt- und 5 Hülfs-
lehrtrn. 10. Knabeninstitut Ryffel in Stäfa mit zirka 40 Schülern und
0 Lehrern.

Bezirk Hinweil. 11. Rettungsanstalt Friedheim mit 20 Schülern.

12. Privatsckundarschule Rüti mit 24 Schülern (21 Knaben und
3 Mädchen) und 1 Lehrer.

Bezirk Uster. 13. Töchterinstitut Werdmüller in Ustcr mit IS
Schülerinnen.

Bezirk Winlerthur. 14. Töchterinstitut Meyer in Winterthur.
15. Töchtcrinstitut Forrcr in Winterthur.

Bezirk Bülach. 16. Rettungsanstalt Freienstcin mit 33 Schülern
und 1 Lehrer. 17. Rettungsanstalt Sonnenbühl mit 28 Schülern und
1 Lehrer.

Bezirk Reg ensberg. 18. Töchterinstitut Pfe'nninger im Pfarrhaus

Riederhasle mit 8 Schülerinnen, 1 Lehrer und 1 Lehrerin.
b. Handwerks-, Gewerbs- und Fortbildungsschulen.

Bezirk Zürich. 1. Gcwerbsschule der Stadt Zürich (kein Bericht
erhältlich). 2. Handwerkerschule in Unterstrafi mit 17 Schülern und
2 Lehrern.

Bezirk Affoltern. 3. Gcwerbsschule Hausen mit 16 Schülern
und 1 Lehrer. 4. Gcwerbsschule Mcttmenstetten mit 25 Schülern und
1 Lehrer. 5. Gcwerbsschule Hedingen mit 14 Schülern und 1 Lehrer.

. Gcwerbsschule Ottcnbach mit 26 Schülern und 2 Lehrern.

Bezirk Horgen. 7. Handwerksschule Wädensweil mit 30 Schülern

in der Abtheilung für Zeichnen (2 Stunden), 16 Schülern in
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ver Abtheilung für Sprache und Rechnen (2 Stunden) und 2 Lehrern.

8. Handwerksschule Horgen mit 2 Lehrern, 14 Schülern für Zeichnen

(2 Stunden) und 9 Schülern für Sprache, Rechnen und Buchhaltung

(2 Stunden). 9. Gewerbsschule Thalweil mit 15 Schülern und 1 Lehrer
im Zeichnen (2 Stunden) und 14 Schülern und 1 Lehrer in Sprache

und Rechnen. 19. Gewerbsschule Kilchbcrg mit 13 Schülern und 1 Lehrer
im Zeichnen und 16 Schülern und 1 Lehrer in Sprache, Rechnen und

Buchführung. 11. Gewerbsschule Langnau mit 9 Schülern und 1 Lehrer.

Bezirk Meilen. 12. Handwerkcrschule in Männedorf mit 26

Schülern und 3 Lehrern. 13. Handwerkerschule in Meilen mit 53 Schülern

und 1 Lehrer. 14. Handwerkerschule in Küsnacht mit 18 Schülern
und 3 Lehrern.

Vezir k Hin weil. 15. Gewerbsschule Bärentsweil mit 19 Schülern

und 2 Lehrern. 16. Fischcnthal mit 13 Schülern. 17. Goßau mit
7 Schülern. 18. Grüningen mit 19 Schülern. 19. Hinwcil mit 16

Schülern. 29. Wald mit 23 Schülern und 21. Wetzikon mit 14 Schülern.

Bezirk 11 st er. 22. Fartbildungsschule Egg mit 2 Lehrern und

16 Schülern. 23. Fortbildungsschule Obcruster mit 59 Schülern und
1 Lehrer. 24. Gewerbsschule Uster mit 29 Schülern und 2 Lehrern.
25. Fortbildungsschule Fällanden mit 8 Schülern und 1 Lehrer und

26. Fortbildungsschule Gutensweil mit 29 Schülern und 1 Lehrer.

Bezirk Pfäffiko». 27. Gewerbsschule Bauma mit 14 Schülern
und 3 Lehrern. 28. Pfäfsikon mit 13 Schülern und 2 Lehrern. 29.

Russtkon mit 29 Schülern und 2 Lehrern. 39. Fehraltorf mit 15 Schülern

und 1 Lehrer.

Bezirk Wintcrthur. 31. Handwerksschule Turbcnthal, 16 Schüler
und 2 Lehrer. 32. Handwerksschule Veltheim, 23 Schüler und 1 Lehrer.
33. Fortbildungsschule Seen, 22 Schüler und 2 Lehrer. 34. Handwerksschule

Wintcrthur, 43 Schüler und 3 Lehrer. 35. Handwerksschulc Töß,
37 Schüler und 2 Lehrer. 36. Fortbildungsschule Wülflingcn, 32 Schüler
und 1 Lehrer. 37. Fortbildungsschule Oberwinterthur, 19 Schüler und

2 Lehrer. 38. Handwerksschule Rickenbach, 7 Schüler und 2 Lehrer.

B ez ir k A n d elf i n g e n. 39. Fortbildungsschule Flaach, 28 Schüler
und 1 Lehrer. 49. Fortbildungsschule Benkcn, 19 Schüler und 3 Lehrer.

Bezirk Bülach. 41. Sonntagsschule Bülach, 16 Schüler und
2 Lehrer. 42. Sonntagsschulc Rorbas, 11 Schüler und 1 Lehrer.

Bezirk Rcg e n s b e rg. 43. Berufsschule Regensdorf, 19 Schüler
und 1 Lehrer.

Tstese Schulen wurden von besondern Vorstehcrschaftcn beaufsichtigt,

durch die Bezirksschulpflegen inspizirt und vom Staate durch Beiträge
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von 100 Frk., 120 Frk,, 150 Frk,, 180 Frk. und 250 Frk., zusammen

)750 Frk., unterstützt.

Zweiter Theil. Das höhere Unterrichtswesen. 1. Das
Schullehrerseminar. Der Lehrer der französischen Sprache und

allgemeinen Geschichte, Herr Habans, war krankheitshalber genöthigt,

seine Entlassung zu nehmen. An seine Stelle wurde Herr Duvillard aus

Genf gewählt, konnte aber sein Amt erst gegen Ende Juni antreten, so

daß bei der Unmöglichkeit einer passenden interimistischen Besetzung der

Lehrstelle die übrigen Lehrer dafür angegangen werden mußten, die

ausfallenden Stunden mit Unterricht in ihren Fächern auszufüllen. Die

durch den Austritt des Herrn Sutermeister erledigten Fächer der deutschen

Sprache und Schweizcrgeschichte wurden provisorisch von Herrn
Dr. H. WislicenuS übernommen. Aber kaum war der ncugewählte Lehrer
der französischen Sprache eingerückt und die übrige Lehrerschaft der

Stundenausfüllung enthoben, trat, da am 8. August Herr vr.
WislicenuS an den Felswänden des Tödi seinen Tod fand, neuerdings die

Nothwendigkeit ein, für Ausfüllung der Lücken die übrigen Lehrer in
Anspruch zu nehmeu, bis die Stelle wenigstens provisorisch besetzt werden

konnte. Besonders um dieser Verhältnisse willen unterblieb im Berichtsjahr

die schon wiederholt als nothwendig bezeichnete und von der Lehrerschaft

vorbcrathcne Revision des Lchrplans, zumal es passend schien, die

spezielle Ausarbeitung nach erfolgter Besetzung der vakanten Lehrstellen

vorzunehmen. Dagegen ist die schon 1364 gemachte Aufzeichnung der

seit vielen Jahren beobachteten Hausordnung von der Aufsichtskommission

geprüft und gutgeheißen worden.

Was den Stand und Gang der Anstalt betrifft, so wird derselbe

von der Aufsichtskommisston als durchaus befriedigend bezeichnet und
den sämmtlichen Lehrern das Zeugniß treuer Pflichterfüllung ertheilt.
Die Scminarlehrer haben 14 Kapitelsversammlnngen besucht.

Wegen gänzlichen Mangels an verfügbaren Schulkandidatcn mußten

schon zu Anfang des Schuljahres einige Zöglinge der 4. Klasse auf
Schulen geschickt und denselben auf Beginn des Winterkurscs so viele

nachgesendet'werden, daß diese Klasse nur noch 11, später sogar nnr noch

8 Schüler zählte. Dennoch wurde der Unterricht bis zur Jahresprüfung
weiter geführt, nur daß er unter diesen Umständen nicht ganz nach Umfang

und Absicht des Lehrplans ertheilt werden konnte.

Die Gesammtzahl der Zöglinge war 129, wovon 35 der I., 35 der II.,
30 der III. und 29 der IV. Klasse angehörten. Darunter waren
121 Kantonsangehörige und 8 Nichtkantonsbürgcr. Dazu kamen 3 Auditoren

der 4. Klasse und 1 Ausländer, der von Zürich aus den Unterricht
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in der Pädagogik besuchte. Ueber Fleiß, Fortschritt und Betragen der

Zöglinge wird im Allgemeinen besondere Zufriedenheit bezeugt, jedoch

gab das Benehmen einzelner Zöglinge beim Unterricht, sowie gegen einen

Lehrer zu Klagen Veranlassung und konnten in Folge der Fähigkcits-
prüfung 7 Zöglinge nur als bedingt fähig erklärt werden.

Der Kouvikt bestand abermals aus 72 Zöglingen, von denen 32 der

I., 32 der II. und 8 der III. Klasse angehörten. Die Gesammtausgaben
des Konviktes betrugen Frk. 25,399. 62 Rp., somit auf den Zögling
Frk. 359. 72 Rp. Ueber die Leitung und die inneren Zustände des

Konoiktes spricht die Auffichtskommisfion, gestützt ans besondere Prüfung
dieser Verhältnisse, ihre volle Zufriedenheit aus.

Ueber die äußern Verhältnisse der Uebuiigsschulc im Berichtsjahr
gibt folgende Tabelle Aufschluß:

Abscnzcn. Durchschnitt.

Abtheilung

îG Eut-

schuldigte

Unciit-

schuldigte
Total. E»t

schuldigte

Uuent

schuldigte
Total.

Alltagsschnlc 74 630 39 719 9,19 V,53 9.7

Ergänzungsschule 13 59 24 83 4,55 1,9 6.4

Singschulc 36 42 19 61 1,16 0,53 1.69

Die Leistungen werden günstig beurtheilt und dem Lehrer wird alles

Lob ertheilt. Die Mitglieder der Aufsichtskonimission machten im
Seminar und der Uebuiigsschulc 15 Besuche.

Auch im Berichtsjahr wurde das Seminar von mehrcrn fremde»

Schulmännern besucht, von denen einer 4 Monate daselbst verweilte.

2. Die Thierarzneischule. Statt des von seiner Stelle zurückgetretenen

Hauptlehrers, Herrn Renggli, übernahm im SommersemcstcrHcrr
Privatdozent Dr. Fr. Goll den Unterricht über Histologie und Physiologie,
Herr Zangger denjenigen über Exterieur und Herr Meier denjenigen über

Anatomie und Opcralionskurs. Das Semester mußte jedoch etwas früher
abgebrochen werden, weil Herr Direktor Zangger in Folge Auftrags des

Bundcsrathes die Aufgabe erhielt, die Maßnahmen, welche die in den

Kantone» St Gallen und Graubündcn ausgebrochcnc Rinderpest
erforderlich machte, an Ort und Stelle ins Werk zu setzen. Aus diesem

Grunde Verzögerte sich auch der Beginn deS Wintersemesters einigermaßen

und überdies stand die inzwischen zur Behandlung gekommene

Gesetzesvorlage betreffend Reform der Thierarzneischnle einer definitiven
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Besetzung der vakanten Lehrfächer im Wege. Anfänglich mußte, weil eS

nicht möglich war, einen provisorischen Lehrer für Anatomie zu finden,

dieses Fach, sowie die Operationslehre ausfallen und für anderweitige

Beschäftigung der Schüler gesorgt werden, bis endlich zu Anfang Dezember

in der Person des Herrn I. Brauchli von Wigoltingen ein junger Dozent

gewonnen werden konnte, welcher diese Fächer bis zum Schlüsse des

UnterrichtSjahrcs in völlig befriedigender Weise vertrat, während die

gerichtliche und polizeiliche Thierheilkunde von Herrn Zangger und die

pathologische Anatomie von Herrn Meier übernommen wurde.

Die Anstalt hatte im Sommerscmester 41 Zöglinge, worunter 3

Auditoren in einzelnen Fächern. Davon gehörten dem Kanton Zürich 10,
Bern 3, Luzcrn 5, Aargau, St. Gallen, Thnrgau und Waadt je 3,

Schwyz 2, Appenzell, Glarus, Zng, Freiburg, Solothurn und
Graubünden je 1 an, Polen 3. Bestand im Wintersemester 36, worunter
1 Auditor für Chemie, nämlich: aus Zürich 9, Aargau 5, Luzcrn und

St. Gallen je 4, Thurgau, Schwyz und Waadt je 2, Bern, Freiburg,
Solothurn, Zug, Glarus und Graubünden je 1, Polen 2. Mit Ostern
wurden die Zöglinge der 3. Klasse entlassen, und zwar mit der Maturitäts-
note sehr befriedigend 2, befriedigend 3. Von den Schülern
der 2. Klasse konnte 1 nnd von denjenigen der 1. Klasse konnten 2 nicht

promovirt werden. Im Allgemeinen wird über die Leistungen und das

Betragen der Zöglinge, von denen zwar der eine und andere Manches

zu wünschen übrig ließ, ferner über die Pflichttreue und die Thätigkeit
ver Lehrer die Befriedigung ausgesprochen.

In den Thierspital wurden 599 Thiere aufgenommen, nämlich 223

Pferde, 1 Fohlen, 235 Hunde, 27 Katzen, 9 Schweine, 2 Kälber und
3 Ziegen. Behufs bloßer Konsultarion wurden gebracht 722 Stück,

nämlich 379 Pferde, 1 Fohlen, 281 Hunde, 49 Katzen, 1 Ochs, 2 Kühe,
1 Rind, 5 Schweine, 1 Ferkel, 5 Hühner, 1 Kanarienvogel, 1 Löwe,

1 Löwin, 1 Tiger, 1 Leopard und 1 Reh. In der ambulatorischen
Klinik wurden aus der Privatpraxis des Lehrers für die Schüler der

3. Klasse 98 Stück verwendet, nämlich 5 Pferde, 58 Kühe, 3 Ochsen,

5 Rinder, 1 Ziege, 4 Kälber, 3 Schweine und 19 Ferkel.

Die Zahl der in den Spital Die zur Konsultation
gebrachte» Thiere gebrachten Thiere

betrug im Schuljahr 1364/65 520 739

1365/66 624 746

1866/67 503 722

mithin Rückgang gegen das Vorjahr 116 24

Die Mitglieder der Aufstchtskommisston nahmen 7 Visitationen vor.
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3> Die Kanton s schule, à.. DaS Gymnasium. Der
Unterrichtsgang war ein normaler, hingegen machte sich in der zweiten Hälfte
des Schuljahrs ein etwas ungünstiger Gesundheitszustand fühlbar, auch

einige Tpphusfälle kamen vor. Die Lücken, welche durch Unpäßlichkeiten
oder andere Abhaltungen einzelner Lehrer eintraten, wurden meistentheils

durch die übrigen Lehrer ausgefüllt. Die Zahl der ausfallenden Stunden

betrug 47, genau so viel wie im vorhergehenden Berichtsjahr. Mit
Ostern 1366 fand die Besetzung der von dem sel. Herrn Professor Fäsi

früher bekleideten, dann dem Herrn Dr. Uhlig übertragenen, aber von

demselben wieder aufgegebenen Lehrstelle des Lateinischen und Griechischen

an der 1. Klasse deS obern Gymnasiums in der Art statt, daß behufs

Verminderung der Zahl allzu kleiner Stellen und Beseitigung allzugroßer

Zersplitterung des Unterrichts das Fach der lateinischen Sprache an den

3. Klassen des obern Gymnasiums dem Herrn Prof. Dr. H. Schweizer,

dasjenige der griechischen Sprache an der 1. und 2. Klasse des obern,

sowie der lateinischen Sprache an der 1. Klasse des untern dem Herrn

Professor Dr. I. Frei und endlich das der lateinischen Sprache au der 2.,
3. und 4. Klasse des untern Gymnasiums dem Herrn Oberlehrer Thomann
übertragen wurde.

Der Fleiß und die Leistungen der Schüler befriedigten im
Allgemeinen, ebenso die Disziplin; doch sah sich in letzterer Beziehung der

Konvent zu dem Rathe genöthigt, einen Schüler der ersten Klasse des

untern Gymnasiums sofort auS der Anstalt zurückzuziehen, was der

Vater befolgte. Die Lehrziele wurden im Wesentlichen erreicht. DaS

Urtheil über die 1. und 4. Klasse deS untern und über die 1. und 2.
Klasse des obern Gymnasiums lautet befriedigend, weniger befriedigend

dasjenige über die 2. und 3. Masse des untern und über die 3. Klasse

des obern Gymnasiums. In der letzterwähnten Klasse erwarben sich bei

ihrem Abgang im Herbst 1866 nur 13 Schüler daS Zeugniß unbedingte^

Reife, und zwar 7 mit der ersten und G mit der zweiten Note, die übrigen
5 dagegen konnte» wegen ihrer mangelhaften Leistungen während des

GymnasialkurscS und in der Prüfung bloß als bedingt reif erklärt werden.

Bezüglich des sittlichen Betragens erhielt die große Mehrzahl ein gutes

Zeugniß.
Welche Rückwirkung die mittlerweile ins Leben getretene Reorganisation

der Industrieschule auf daS Gymnasium mittelbar ausüben werde^

ist zu gewärtigen. Die Frage wegen der Dispensation vom griechischen

Unterricht ist in Folge der bloß theilweisen Erledigung der Gesetzcsvorlage

über das Unterrichtsweft» unausgctragen geblieben. Immerhin war die

von der Aufsichtskommission seit einigen Jahren auf diesem Gebiete noth-
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gedrungen befolgte strengere Praxis geeignet, schreienden Ucbclständen,
wie fle früher vorkamen, zu begegnen und auf die Qualität der Schüler
einen günstigen Einfluß zu üben. Doch wird von dem Konvent als ein

Hemmniß für einen völlig befriedigenden Erfolg der Schule die allzugroße

Fülle des Unterrichtsstoffes in einzelnen Klassen und daher allzustarke

Zumuthung an die Schüler bezeichnet, ein llebelstand, dem freilich aus

verschiedenen Gründen schwer abzuhelfen ist.

Das Gymnasium zählte zu Anfang des Schuljahres 191 Schüler,

nämlich 133 an der untern und 58 an der obern Abtheilung, am Schlüsse

(die im Herbst abgegangene 3. Klasse inbegriffen) 133. Die beiden

Parallelen, in welche die betreffende Schülcrgeneration schon bei ihrem Eintritt

in das untere Gymnasium hatte getheilt werden müssen, konnten

im vierten Jahrgang in eine (4.) Klasse zusammengezogen werden. Von
den 51 für die erste Klasse angemeldeten Schülern traten 11 freiwillig
wieder zurück.

Gesuche um Dispensation vom Griechischen Igingen 4 ein (26 im

Vorjahr), von denen 2 bewilligt und 2 ungenügend mvtivirt gefunden

wurden.

Dem Herrn Pros. Wolf wurde die nachgesuchte Entlassung anS der

Aufsichtskommission, in der er als mehrjähriges Mitglied treffliche Dienste

geleistet hatte, ertheilt und an seine Stelle Herr lloll. vr. Fahrner in

Zürich gewählt. Die Mitglieder der Aufsichtskommission besuchten 49

Unterrichtsstunden, der Rektor inspizirte in 166.

U. Die In d u st ries chnl e. Die im Werke liegende Reorganisation
dieser Anstalt, welche im Berichtsjahr das letzte Stadium der

Gesetzgebung passirte, mußte es mit sich bringt, daß man von allen einzelnen

Aenderungen im Unterricht, die als wünschcnswcrth hätten erscheinen

können, abstrahirle. Im klebrigen wurde der Unterricht nach bisherigem

Programm in allen Theilen lzu ^nde geführt und es sind besonders

störende Einwirkungen oder Zufälligkeiten nicht eingetreten. Den
Abiturienten konnte ohne Ausnahme das Reisezeugniß ertheilt werden, doch

ist diesmal der Fall vorgekommen, daß einer derselben, der mit Note II
gualifizirt war, sich bei der Anfnahmsprüfung an die polytechnische

Schule nicht behaupten konnte. Die Schüler haben im Allgemeinen in

ihrer Haltung und Strebsamkeit befriedigt. Einzig die beiden dritten
Klassen der untern Abtheilung bildeten einen unerfreulichen Jahrgang.
Abgesehen von einigen ganz vorzüglichen Schülern, war die Mehrzahl in

ihrer Haltung unruhig, unfolgsam und im wissenschaftlichen Streben gleichgültig

oder geradezu nachlässig. Die Erklärung dieser auffallenden Er-
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scheinung liegt so ziemlich in dem Umstände, daß diese Klassen in ganz

abnormer Weise zusammengesetzt waren. Nur der sechste Theil bestand

aus normalen Schülern, d. h, solchen, die in die erste Klasse eingetreten

und jedes Jahr promovirt worden waren und welche die Absicht hatten,

die Schule auch in ihren höhern Klassen zu besuchen. Dagegen war die

Hälfte erst in die 2. oder 3, Klasse eingetreten und hatte nie rechten Fuß

im Unterricht gefaßt, andere waren entweder in der 1. oder 2, Klasse

nicht promovirt worden und daher im Alter ihren Klaßgenossen um ein

Jahr voraus, und nahezu die Hälfte der Schüler hatte nicht die Absicht,

in die obere Abtheilung überzutreten, und verfiel daher der hiesig
wahrnehmbaren Gleichgültigkeit solcher Abfällingc, die eigentlich gar nicht an

diese Schule kommen sollten. So kam es, daß mit dem ganzen Jahrgang

so mühsam und verdrießlich zu arbeiten war, wie sich die ältern

Lehrer kaum eines ähnlichen Falles erinnern konnten. Es fehlte daher

auch nicht an zahlreichen Disziplinarvergehen, welche die Wcgweisung
dreier Schüler, die sich wiederholt in raffinirter Weise ausgeführter

Störungen des Unterrichts schuldig machten, zur Folge hatten. Mit allen

andern Klassen konnte mau dagegen wohl zufrieden sein, — Die Gcsund-

hcitsverhältnisse der Schüler ließen im Berichtsjahr viel zu wünschen

übrig. Nicht nur war die Zahl der von den körperlichen Uebungen

dauernd Dispensierten sehr groß, sondern es war überdies immer noch

zeitweilig eine größere Anzahl durch Krankheit oder Unwohlsein an der

vollen Erfüllung der Schülerpflicht gehindert. Besonders auffallend war
die große Zahl der Fälle typhöser Erkrankungen. Es sind dadurch im

Schuljahr 1866/67 9 Schüler über ein ganzes Quartal und weitere 13

über einen Monat am Schulbesuch gehindert worden; doch ist glücklicherweise

ein Todesfall in Folge dessen nicht eingetreten. Merkwürdig war
dabei, daß das Gymnasium bis in die neueste Zeit solche Erscheinungen

gar nicht gehabt hat, weshalb weniger zu vermuthen ist, daß ein

Ansteckungsherd in der Schule gelegen habe; aber gleichwohl ist alles

gethan worden, um durch Desinfektion der Abtritte u, s. f, jede Gefahr

zu beseitigen. In der Lehrerschaft trat nur eine Veränderung ein, welche

durch den bereits erwähnten Tod des Herrn Dr. Hugo Wislicenus
veranlaßt wurde. An seiner Stelle übernahm nämlich Herr Gottfried Schöncn-

berger dessen Unterricht (Deutsch und Geschichte au der 3, Parallelklasse),

wozu ihm im Winterhalbjahr auch noch derjenige im Französischen an

der 3, Klasse, für welchen Herr Oberlehrer Schultheß wegen Abnahme
seiner Kräfte und den besondern Schwierigkeiten des Unterrichts an dieser

Klasse um vikariatsweise Vertretung nachgesucht hatte, übergeben wurde.

Herr Oberlehrer Meier trat nicht wieder in Funktion, sondern wurde
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wegen der bei ihm eingetretenen Gedächtnißschwäche definitiv in den

Ruhestand versetzt. Herr vr. Berthold mußte mit Rücksicht auf seine

angegriffene Gesundheit für das ganze Jahr beurlaubt und durch einen

Vikar vertreten werden.

Die Mitglieder der Aufsichtskommisfion haben 44 Unterrichts- und

73 Prüfungs-, also im Ganzen 117 Schulstunden beigewohnt.

0. Ueber die statistischen Verhältnisse der Kantonsschule geben

folgende Tabellen Ausschluß:
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Wohnungen der Zöglinge.
ES wohnten von den Zöglingen

in ihren Familien -

des untern Gymnasiums 118 ^2
obern „ 24

der untern Industrieschule 90

obern » 71

Zusammen

Folgende Tabelle zeigt serner den Besuch der einzelnen Fâcher an

der obern Industrieschule -

Im I. Kurse. Im II. Kurse. Im III. Kurse.

181

303

Es besuchten - Im Beim
Ganzen. Schlüsse.

Im Beim Im Beim
Ganzen. Schlüsse. Ganzen. Schlüsse.

Religion*) 13 13 — — —
Deutsch 47 33 10 — —
Geschichte 24 23 6 3 6 5

Geographie 28 20 — — — —
Mathematik 24 20 17 16 13 12

Darstellende Geometrie 21 20 16 15 13 12

Technisches Zeichnen 24 20 16 16 12 11

Praktische Geometrie — — 16 15 11 10

Statik und Mechanik — — 16 16 13 12

Mechanische Technologie — — 5 6 — —
Botanik und Zoologie 13 3 — — — —
Mineralogie — — 3 2 —
Chemie 35 26 23 2 1 1

Arbeiten im Laboratorium — — 2 2 1 1

Physik — — 18 17 14 13

Math.-physische Geographie — -— 2 2 — —
Kaufmännisches Rechnen 34 24 16 6 — —
Buchhaltung 34 24 16 6 — —
Contorarbeiten 32 24 — —> —
Handelslehre 34 24 16 11 — —
Wechsellehre — — 10 6 — —»

Handelsgcographie — — 15 5 — —

Au dem während des Wintersemesters für die Schule eingerichtete» Konfirman-
denunterrichte des RcligiouSlchrerS, Herrn !>>-. Spürn, nahmen 12 Schüler Theil,
welche am >4. April in der Grohmüusterkapclle kaufirmirt wurde».



SS

ES besuchten^

Handclsgeschichte

Waarètìlehre

Französisch

Englisch

Italienisch
Handzèichnen

Kalligraphie
Singen, gemeinschaftlich

Von den 13 Abiturienten der obern Industrieschule gingen im
Herbste 1366 7 an die eidgenössische polytechnische Schule (und zwar 1

an die Bau-, 4 an die Mechanisch-technische, 1 an die chemisch - technische

Schule und 1 an die sechste Abtheilung), 2 an die Hochschule und 3 zlU
nächst zu praktische Thätigkeit über.

An der untern Industrieschule besuchten im Berichtsjahre von den

50 Schülern der dritten Klasse 26 Englisch und 24 das technische Zeichnen,
Am obern Gymnasium war die Frequenz der nicht obligatorischen

Fächer folgende! Es besuchten den Unterricht im Griechischen in der

I. Klasse 19 Schüler von 21, in der II. 16 von 19, und in der III, 16

von 19 Schülern. Das Hebräische besuchten in der II. Klasse 9, in der

III. Klasse t3 Schüler, das Französische dagegen in II. 10, in III. 6

Schüler. (Außerdem besuchten 3 Schüler des obern Gymnasiums den

englischen Unterricht an der obern Industrieschule).

Von den 18 Abiturienten des Gymnasiums wählten das Studium
der Theologie 11, der Rechtswissenschaft 2, der Medizin 3, der Philosophie

2.

Am Gymnasium waren aus individuellen Gründen dispensirt! vom

Religionsunterricht wegen anderen Glaubens an der obern Abtheilung
1 Schüler, an der untern Abtheilung 4 Schüler, ferner am untern
Gymnasium vom Griechischen 7 Schüler (1 in II., 4 in III., 2 in IV).
Außerdem besuchten 3 Schüler der IV. Klasse, für welche das Fach der

griechischen Sprache fakultativ war, dasselbe vorläufig noch nicht, bereiteten

sich aber durch Privatunterricht zum spätern Eintritt vor. Vom

Französischen war 1 Schüler der I. Klasse des obern Gymnasiums

dispensirt.

Abgesehen von vorübergehenden Entlassungen wegen Stimmbruchs,
Unwohlseins rc. wurden ferner dispensirt!

Im I. Kurse. Im ll. Kurse. Im III. Kurse.

Im BtIM Im Bciiti Im Beim
Ganzen. Schlüsse. Ganzen. Schlüsse. Ganzen. Schlüsse.

— — 3 1 — —
— >— 16 6 — —
56 42 33 23 9 9

S3 43 34 28 12 11

28 16 10 5 — —
29 21 14 10 5 5
26 18 — — .— —
12 13 5 5 .— —
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vom Singen!
am obern Gymnasium II

untern 5

an der obern Industrieschule —
untern » 4

vom Turnen: vom Excrziren:
11 19

8 9

14 10

11 8

Zusammen 20 44 46

I). Stipendien wurden im Schuljahre 1866—1867 durch den

h, Erziehungsrath bewillige:
Ane obern Gymnasium an 16 Schüler Frk. 2030. — und Freiplätze 9 4)

» untern „ »
7 690.— „ 62)

an der obern Jndustricsch. 6 „ „ 650.— „ „ 5^)
2 100. - 2<)

Zusammen Frk. 3470. — „ »

i-«) Je 1 seit Herbst. -

bl. Turn- und Waffe »Übungen. Beim Turnen erreichten

alle Abtheilungen (12 im Sommer, 11 im Winter), mit wenigen
Ausnahmen ihr Jahrcsziel, dagegen war das Verhalten der Schüler nicht
überall befriedigend, wenn auch bei der Mehrzahl gut. Auffallend sind

die vielen Dispensationcn, besonders von Schülern des obern Gymnasiums.
Es beweist dies entweder einen sehr ungünstigen Gesundheitszustand oder

dann ein vorherrschendes Bestreben, sich aus diesem oder jenem Motiv
den Turn- und Waffcnübungcn zu entziehen, welche doch als ein Mittel
zur körperlichen Kräftigung betrachtet werden müssen, und die

Aufsichtskommisston wird daher diesem Verhältniß ihre besondere Aufmerksamkeit

zuwenden.
Die Zahl' der Infanterie-Kadetten betrug am Anfang des Sommer-

Semesters 306, am Schluß der Uebungen 286. Das Korps wurde in
drei Kompagnien getheilt und aus den tüchtigsten Kadrcs die Chargen

ausgezogen. Der Unterricht der Kadrcs begann am 25. November und

endete zu Ostern. Als wesentlichen Nutzen dieser Winterübungcu sind

die Erfolge im Zielschießen, in der Kenntniß des Nachtdienstes und in dem

ermöglichten FunklionSwechscl der Kadrcs bei der Pelotonschnle
hervorzuheben. Wie die Erfahrungen der letzten Jahre zeigten, folgen die übrigen

Kadetten dem Unterricht mit weit mehr Interesse, wenn sie sehen,

daß ihre Kameraden sowohl in den Kenntnissen als im Betragen ihnen

überlegen sind. Die Peloton- und Kvmpagnieschnle konnte beim Infan-
tcrickorps mit Hülfe des Kadrcs-Vornnierrichtes rasch durchgeführt werden.

Viel Freude machten den Kadetten die Uebungen im Fcldwachtdienst
3



34

und im Bajonetlfcchten. Die Uebungen im leichten Dienst wurden sofort
mit Terrainbenutznng gemacht. Die Artillerie zählte beim Beginn der

Uebungen 39, am Schluß 33 Kadetten, die sämmtlich den ober» Abtheilungen

angehörten. Die Mannschaft wurde soweit thunlich auch mit den

gezogenen Geschützen und deren Munition, sowie mit den Raketen und dem

Inhalt der geladenen Caissons bekannt gemacht. Es wurde ihr auch einige

Anleitung über Gefechtslchre und Felddienst gegeben. Die Disziplin der

sämmtlichen Kadetten war im Ganzen befriedigend und scheint überhaupt

von Jahr zu Jahr besser zu werden. Die Leistungen im Zielschicßcn der

Infanterie übertrafen die frühereu Resultate, während die Artillerie mit
ungünstiger Witterung zu kämpfen hatte, immerhin aber noch ein

günstiges Ergebniß lieferte. Für den Schluß der Uebungen war ein

Manöver in der Gegend Bülach-Rorbas bestimmt, dessen sonst befriedigender

Verlaus durch zwei Unfälle getrübt wurde, die jedoch glücklicher Weise
einen so günstigen Ansgang nahmen, daß beide Verletzten ohne Nachtheile

davon kamen. Die Kosten der Instruktion betrugen 9l)5 Fr., der

Administration 645 Fr. 75 Rp., der Mnnition 1243 Fr. 92 Rp.,
zusammen, nach Abzug einiger Rückerstattungen, 1821 Fr. 22 Rp.

Herr Oberst Stadler nahm seine Entlassung als Obcrinstruktor
der Infanterie und wurde interimistisch durch Herrn Aidemajor Wüst
ersetzt, welchem als Jnstruktoren mehrere Milizoffiziere in verdankcns-

werther Weise sich anschlössen. Herr Oberst Ziegler suchte um
Entlassung von der langjährig und mit großem Verdienste bekleideten Stelle
eines Direktors der Waffenübungen nach, welche darauf von Herrn
Kommandant K. Bürkli in entgegenkommender Weise interimistisch und

später, als er um Enthebung einkam, definitiv von Herrn Rcgierungs-
rath Oberst S cher er übernommen wurde, der zugleich i» die Auffichts-
kommisfion als Mitglied eintrat an die Stelle des auf sein Gesuch

entlassenen verdienten Mitgliedes, des Herrn a. Zeughausdirektor
Oberstlieutenant Weiß. Die Mitglieder der Auffichtskommission besuchten 46

Turnstunden und 16 Waffenübungen.
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4. Die Hochschult,
Zahl und Verhältnisse der Studierenden Anno 1866/67.-^

Jmmatrikulirte. Nicht
JmmatriTotal.

Schweizer. Ausländer Summa. kulirte.

A L ê L A L L â
L

.2^ I

^7 r--'

p ^äs
N

^-eo âe >

e LP I

G
Wintei

18k<

s
G

Wintei

18ki

Z
Wintei

18kk s-L
G s" e

Z
Winter

18K«

Theologen 37 57 2 3 39 60 — — 39 60

Juristen 19 23 13 9 32 37 9 8 41 45

Mediziner 83 33 26 15 109 98 8 11 117 109

Philosophen. 19 25 39 34 53 59 6 12 64 71

Summa 153 193 80 61 233 254 23 31 261 285

Davon waren neu immatrikulirt:
Im Sommer 18k«,

Theologen

Juristen
Mediziner
Philosophen

8

14

35

25

Summa: 32

Im Winter lSkk/er.
29

25

26

25

115
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ES waren von der Gesammtzahl der immatrikulirten

Schweizer 158 (133).

-L-

L

S
Theolagen. L

G s
Aus

Aargau 1 3

Appenzcll 3 —

Basel 1 1

Graubnnden 1 2

Schaffhausen. 2 1

St. Gallen — 2

Thnrgan 1 4

Waadt — 1

Zürich - - - 28 43

Juristen. 37 57

Aus

Aargau 3 1

Freiburg — 1

Graubünden 1 1

Luzcrn 4 3

Ncucnburg — 2

Schaffhauscn. — 2

Solothurn. 1 —

St. Gallen — 1

Thurgau - 1 1

Zürich 9 16

13 28

Mediziner.

Aus

Aargau

Appcnzcll

Basel.
Bern

Freiburg

Genf -

Glarus

Graubünden

Luzcrn

Ncucnburg

Schasshausen

Schwpz

Solothurn

St. Gallen

Thnrgan

Untcrwaldcn

Waadt

Wallis

Zug

Zürich

Z
L

Z
Z

Z
D
G

'L
Z

Philosophen.
D

s
G

'L
K

10 10

Aus

Aargau >— 4

2 1 Basel.... — 1

3 3 Bern 1 —

— 1 Glarus 1 1

1 1 Graubünden 2 2

1 1 Ncucnburg. 1 1

2 2 Schaffhauscn. 2 —

5 4 Solothurn. 3 2

7 6 St. Gallen. 2 2

5 3 Thnrgan 2 2

5 5 Zürich. - 5 10

1

2

3
13 25

6 6

3 3

1 —

6 4

— 1

1 1

22 28

83 83
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ES waren von der Gesammtzahl der immatrikulirten
Ausländer 8V (Kl) ».

L
iê. L â L
S Z Z

Theologen. e
D "L Mediziner. L

L Philosophen. S
L

Aus

W Z
Aus

G Z
Aus

G K

Oesterreich. 1 — Amerika. 1 2 Baden 2 2

Schlesien l — Baiern 3 1 Baicrn 1 1

Ungarn — 3 Braunschweig. 1 — Böhmen. — 2

2 Z
England. — 1 Braunschweig. 1 1

Juristen. Polen. 4 3 England. — 2

Aus

Bayern

Holstein

Preußen. 13 7 Griechenland 1 —

2 2 Schleswig 2 1 Holstein 2 1

1
Wurtemberg 2 — Oesterreich 2 1

Oesterreich 2 1 26 15
Oldenburg

Polen.

1

6

1

3
Preußen. 5 1

Preußen. 15 13
Rumänien. 1

Serbien.
Rußland. 3 3

Sachsen 1 1

Ungarn 2
Serbien. ' - 2 1

13 9 Ungarn

Wurtemberg

1

1

39

1

1

34
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Uebersicht der Vorlesungen und der Zuhörer derselben
im Jahre 1866/67.

Theologie.
Staatswis-
scnschaften. Medizin. Philosophie.

Gesammt-

zahl der

« ' -- L

Ä SK
«

à ^
Ä

L?
N,-

à ^

Sommer 1866 23 170 12 69 27 515 44 332 106 1086

Winter 18^°/«? 23 228 17 125 32 536 51 413 123 1302

Ueber Fleiß und Betragen der Studirenden sprechen die Dozenten

ihre Zufriedenheit aus.

Im Lehrerpersonal sind folgende Veränderungen eingetreten. An.
der staatswissenschaftlichen Fakultät wurde Herr Or. V. Böhmert aus

Roßwein (Sachsen), erster Syndikus der Handelskammer in Bremen, als

ordentlicher Professor für Nationalökonomie und Statistik berufen. Die
medizinische Fakultät verlor durch den Tod den ordentlichen Professor für
Gcburtshülfc, Frauen- und Kinderkrankheiten, Dr. Bernhard Breslau,
an dessen Stelle Herr Professor Dr. Gusscrvw in Utrecht berufen wurde.
An derselben Fakultät habilitirte sich als Privatdozent für innere Medizin
Herr Dr. Huguenin von Meilen. An der philosophischen Fakultät, erste

Sektion, folgte Herr Professor Dr. Bischer einem Ruf nach Tübingen
und erhielt der außerordentliche Professor, Herr Dr. Frei, Rektor des '

Gymnasiums, die wegen überhäuften Geschäften nachgesuchte Entlassung.
Es starben die Privatdozentcn Dr. H. Wisliccnns und Dr. L. Schlecht

und habilitirten sich als Privatdozenten die Herren Dr. E. Wölfflin und

Dr. A. Hug in Winterthur für Philologie und Dr. G. Meyer von
Knonau für Geschichte. In der zweiten Sektion dieser Fakultät wurde

Herr Dr. Gräffe auf sein Gesuch wegen angegriffener Gesundheit
entlassen und folgte Herr Privatdozent Dr. v. Fritsch einem Ruf nach

Frankfurt a. M. Dagegen habilitirten sich als Privatdozenten die Herren
Dr. I. I. Egli von Uhwicsen für Geschichte der Erdkunde, vergleichende
Erdkunde und physikalische Geographie, Dr. G. Weith von Homburg
für theoretische und angewandte Chemie und R. H. Hofmeister von Zürich
für Physik.

Der akademische Senat erledigte seine gewöhnlichen Iahresgeschäfte
und beteiligte sich durch eine Gratulationsschrift an dem 50jährigen
Doktorjubiläum des Herrn Professor Leopold Ranke in Berlin. Besondere

Erörterungen veranlaßten die Fragen: 1) Wiefern nach Erlassung des
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DncllgesetzeS eine Bestrafung der an Duellen Vetheiligten auch von Seiten
des akademischen Senates zu erfolgen habe, und 2) wie das VertragS-
verhältniß zwischen der Hochschule und der Spitalpflcge betreffend die

Verpflegung kranker Studircndcr neu zu regeln sei.

" Doktorpromotioncn erfolgten lionoris ouusu an der theologischen

Fakultät 1, an der staatswisscnschaftlichen 5 und rito an der

staatswissenschaftlichen Fakultät 5, an der medizinischen Fakultät 8 und a» der

philosophischen 3.

Die Haltung der Studirenden war im Allgemeinen sehr lvbenswerth.
ES kamen im Ganzen 3 Disziplinarfälle in Behandlung, von denen der

schwerste mit der Strafe der Unterschrift des oonmlium ubouncki belegt

wurde.

Die Prcisaufgabc der staatswifsenschaftlichcn Fakultät wurde von
keinem Studirenden bearbeitet. Dagegen konnten für vorzügliche Leistungen
in schriftlichen wissenschaftlichen Uebungen 4 Studirendc prämirt werden.

An den Uebungen des philologisch-pädagogischen Seminars beteiligten

sich im Sommer 3 ordentliche und 6 außerordentliche Mitglieder
nebst 1 Zuhörer und im Winter 2 ordentliche und ö außerordentliche

Mitglieder nebst 2 Zuhörern. 3 ordentliche Mitglieder erhielten Stipendien

im Gcsammtbetrag von 4<)<) Fr.
In der Poliklinik bethätigten sich im Sommer 4, im Winter 9

Praktikanten und einige Auskultanten. Es wurden nahezu 1999 Kranke

behandelt und im Ganzen 7479 Rezepte verschrieben.

Der Studcntengesangverein wurde abermals durch einen Beitrag
von Frk. 499 unterstützt.

Die Pflanzensammlung des botanischen Gartens hat einen bedeutenden

Zuwachs durch Eintausch werthvoller Pflanzen erhalten, welchen Herr
Obergärtncr Orlgies anläßlich der internationalen Gartenbauausstellung
in London bewerkstelligte. Der Pflanzenhandel hat einen günstigen

Verlauf genommen, indem er 2944 Frk. mehr ertrug als im Vorjahr
und das Mittel der letzten 19 Jahre um 237 Frk. übersteigt; indessen

sind auch -d.ie Ausgaben bedeutend gewachsen, so daß der Reinertrag des

Handels 137 Frk. unter dem Mittel der letzten 19 Jahre geblieben ist.

Da aber der Beitrag der Eidgenossenschaft nun bald wieder ganz für den

Unterhalt des Gartens verwendbar wird, so ist anzunehmen, daß die

regelmäßigen Einnahmen auch weiterhin zur Deckung der Ausgaben
ausreichen werden.

Das archäologische Museum und die wissenschaftlichen Sammlungen
wurden einer Inspektion unterworfen, deren Ergebniß den befriedigenden
Zustand derselben konstatirt.
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Der Hochschulfond zeigt am Schlüsse dcS Jahres 1300 einen Aktivsaldo

von 29,195 Frk, 41 Rp.

V. Stipendien, An Zöglinge der höhern Lehranstalten wurden

im Berichtsjahre folgende Stipendien vergeben:
Zusammen. Total, Summa,

à Frl. Frk, Frk, Frk.
1, Hochschule, Theologische Fakultät 1 Stip, 500 500

Staatswiss.

Medizinische

2,Kantonsschule, Gymnasium 1

Industrieschule

3 400 1200

2 300 000
1 250 250
2 200 400
1 120 120

2 150 300
1 „ 100 100

7 100 700

1
» 50 50

21 »

1 150 150

2 230 400
2 200 400
1 100 100

5 "

1 200 200

7 100 1120

5 l20 000

7 „ 100 700

2 50 100

22 »

1 240 240
,1 160 160
1 150 150

2 100 200

4280

150

960

5390

2720

750

' 3470

Uebertrag 8800



41

Zusammen, Total, Summa,
k. Art, Frk, Art,

Uebertrag 386V

3,Thierarzneischule — Stip, — — — —

4, Höhere Schulen in Winterthur 2 200 400
1 100 100
1 80 80

4 580 580

5 Polytechnikum 1 100 100 100 100

6, AuslandSstipendien — -- — — —

Ferner: a. für Vorbereitung aufs

Gymnasium 2 » 300 600
1

» 150 150

3 750 750

b. an Zöglinge des Schullehrcr-
seminarS, 1, Klasse 11

» 120 1320
13 » 60 780

24 2100

2, 21 120 2520
1

» 180 180

22 » 2700

3 5 180 900

15 » 120 1300

20 2700

4, 3 130 1440

7 120 840

3 105 315

1
» 75 75

IS 2670

o. für Ausbildung von Sekundarlehrern 4 Stipendien im

Gesammtbetrage von

10,170

3,000

Summa 23,460
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VI. Dit höhern Schulen in Winterthu r. In der

Organisation des Unterrichtes sind keine Aenderungen eingetreten.

Die Frequenz stellt sich zu Anfang deS Schuljahres folgender Weise-

1. Industrieschule.

In Pension.

Klasse.

ch

Bürger von
Winterthnr.

' '
17

Nieder
gelassene.

4

aus dem
Kanton.

1 '

aus andern
Kantonen.

3

Fremde. Total.

25

II. 10 10 — 3 — 23

III. 11 8 4 4 1 28

IV. 16 6 12 3 1 38

V. 1 1 6 3 — 11

VI. 5
'

— 2 2 — 9

Total - 60 29 25 18 2 134

Während des Jahres traten 14 Schüler aus. Unter den 9

ausgetretenen Schülern der VI. Klasse meldeten sich S zur Aufnahmsprüfung
an daS eidgenössische Polytechnikum, von denen einèr in die chemische

Abtheilung aufgenommen, 4 dagegen, welche auf zum Theil höchst

mangelhafte Abgangszeugnisse hin die Prüfung gewagt hatten, in den

Vorkurs gewiesen wurden. Außer den angegebenen Schülern hatten sich

119 junge Leute, die bereits in der Lehre stehen, für den Besuch einzelner

Unterrichtsfächer eingeschrieben, so daß sich die Gesammtzahl der

Schulbesuchenden auf 253 beläuft.

2. Am Vorkurs nahmen im Ganzen 17 Schüler Theil, von
denen 14 den Unterricht im Französischen und 3 die mathematischen

Fächer besuchten und welche alle bereits im praktischen Leben stehen.

3. Mittelschule.
Klasse. Bürger von Niedergelassene. Fremde. Total.

Winterthnr.
I. — S — 5

II. 3 5 ' ^

— g

III.' 5 3 — 8

Total - 8 13 H 2l"
Während des Kurses sind 2 Schüler ausgetreten.
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4> Gymnasium.
Klasse.

I

Bürger von
Winterthnr.

5
Niedergelassene.

9

KantonS
bürgcr.

Aus andern
Kantone».

< >c: >1"

Fremde.

1 -

Total.

14

II. 4 5 1 2 — 12

lll. 7 6 1 1 — 15

IV. 5 1 1 — 7

V. 7 2 3 — — 12

VI. 8 2 2 3 — 15

VII. 2 1 4 — — 7

Total: 38 26 12 6 — 82

Unter den 9 Schülern, die im Lanfe des Jahres ausgetreten sind,,

befinden sich Abiturienten, die sich der Maturitätsprüfung unterzogen.
Von diesen erhielten 5 das Zeugniß unbedingter Reife, während 2

einfache Eutlafsungszeugnisse erhielten und durch eine Nachprüfung vor der

kantonalen Maturitätsprüfungs-Kommission den Zutritt zur Hochschule

sich öffnen mußten. Von denselben widmen sich 2 der Theologie, 4 der

Medizin und 1 der Jurisprudenz.

5. Mädchenschule.
In Pension.

KantonS- aus andern Total,
bürgcrinncn. Kantonen.

3 2 33
1 — 34
1 — 22

l — 12

Total: 70 23 6 2 101

Dazu kommt noch die französische Klasse der Konfirmandinnen (13),
sowie eine große Zahl von Schülerinnen, die nur den Unterricht in

Religion, Gesang und weiblichen Arbeiten besuchen. Während des Schuljahres

sind 4 ausgetreten.

Die Gcsammtzahl aller Schüler betrug somit 474 (im vorigen

Jahr 523).
Die Kosten belaufen sich im Ganzen auf 80,533 Frk. 21 Rp„ welche

nach Abzug der 6356 Frk. betragenden Einnahmen mit 74,177 Frk. 21 Rp.
vom Gemcindegut zu tragen sind, da der Staatsbcitrag von 4000 Frk.

theils (3500 Frk.) für Aeufnung des Stiftungsfonds, theils (500 Frk.)
für Sammlungszwccke verwendet wurde.

Die Mitglieder der Aufsichtskommission machten 458 Visitationsbesuche

(192 an der Industrie- und Mittelschule, 175 am Gymnasium

Klasse. Bürgerinnen. Nieder.
gelassene.

I. 19 9

II. 25 8

III. 15 6

IV. 11 —
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und 91 an der Mädchenschule). Die. mit der Inspektion beauftragten

Mitglieder deS Erziehungsrathes besuchten auch ihrerseits diese Schulen
und sprechen sich über den Stand und die Leistungen derselben befriedigend

aus.

Dritter Theil. Mittheilungen über die wichtigsten
Zahresgcschäfte der Erziehungsdirektion, soweit ihrer nicht
bereits in der Berichterstattung über die einzelnen Unterrichtsanstalten

erwähnt ist.

1. Höheres Unterrichtswesen. Der vom Erziehungsdirektor
vorgelegte Entwurf eines Gesetzes betreffend Abänderung einzelner

Bestimmungen des Unterrichtsgesetzcs wurde den betreffenden Aufsichtskommis-

sionen zur Begutachtung übergeben, hierauf vom Erziehungsrath und

sodann vom Regierungsrathe in Berathung genommen und dem Großen

Rathe vorgelegt. Der Entwurf beschränkte sich theils auf einige dringliche

Aenderungen betreffend die Industrieschule und die Thierarzneischule,
theils auf die Herstellung einer Uebereinstimmung mit der seitherigen

Gesetzgebung, theils endlich auf solche Aenderungen, über welche in den

Kundgebungen und Berichten der betreffenden Behörden seit längerer Zeit
EinVerständniß geherrscht hat. Nach Erlaß des Gesetzes wurden
unverzüglich die für dessen Vollziehung erforderlichen Anordnungen getroffen
und bezüglich der Industrie- und der Thierarzneischule die nöthigen
UebergangSbestimmungen erlassen.

Die im Berichtsjahre erfolgte gemeinsame Anstellung eineâ Professors
der Nationalökonomie und Statistik am eidgenössische» Polytechnikum
und an der Hochschule, welche nur durch eine entsprechende Mitwirkung
der zürcherischen Behörden zu ermöglichen war, machte eine vorgängige
Verständigung der Vorstände des schweizerischen Schulratheö und des

zürcherischen Erziehungsrathcs erforderlich. Diese erfolgte in dem Sinne,
daß der Berufene zwar zunächst und mit den daran sich knüpfenden

Konsequenzen als Lehrer des Polytechnikums, zugleich aber auch als

Professor der Hochschule angestellt werde, daß ferner seine Vorlesungen
am Polytechnikum als Erfüllung seiner Verpflichtungen gegen die Hochschule

gelten, daß aber dieselben jedenfalls der größern Stundenzahl nach

Freikurse sein und auf das Bedürfniß beider Anstalten möglichst Rücksicht

nehmen sollen. Der Bundcsrath nahm in seinem Anstellungsbeschluß

bezüglich der künftigen Rechtsstellung der Behörden des Polytechnikums
und der Hochschule unter sich und zu dem Berufenen eine jener
Verständigung entsprechende Bestimmung ausdrücklich auf.
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Auf die Mittheilung des Präsidenten des schweizerischen Schulrathes,
daß Herr Professor Dr. Kenngott im Falle angemessener Gehaltserhöhung
einen ehrenvollen Ruf an die Bergakademie in Freiberg ablehnen und

seine Lehrthätigkeit fernerhin dem Polytechnikum und der Hochschule in
Zürich widmen werde, wurde demselben unter gleichzeitiger Erhöhung
seiner Besoldung am Polytechnikum in Anerkennung seiner bisherigen

Lehrthätigkeit für die Hochschule und unter der Bedingung, daß bei der

Einrichtung seiner Vorlesungen auf die Bedürfnisse der Hochschule gehörige

Rücksicht genommen und der Zutritt zu denselben ohne Beschwerde offen

gehalten werde, als Hochschulprofessor ein Gehalt ausgesetzt, wobei der

Präsident des schweizerischen Schulrathcs auch hier eine entsprechende

Zusichcrung gegeben hat.
Ueber die Frage, wie künftighin in ähnlichen Fällen verfahren werden

solle, resp, die Verhältnisse gemeinsam angestellter Professoren zu regeln

seien, sprach sich der Erziehungsrath dahin aus, daß die Fälle, wo
dieselbe Person an beiden Anstalten, aber an jeder für besondere Disziplinen,
und wo sie an beiden für dieselben Disziplinen angestellt wird,
auseinander zn halten seien. In jenem Falle werde sich die Sache einfach

in der Weise erledigen lassen, daß jede Anstalt das Verhältniß für sich

ordne und sich nur darüber Gewißheit zu verschaffen habe, daß die

Anstclluiigsbehörde der andern ihrerseits in die Ucbertragung der Doppel-
fnnktionen einwillige. Im zweiten Falle dagegen können die zürcherischen

Interessen nur durch eine materielle Verständigung, die vom Bundesrats?

adoptirt werde» müsse, gewahrt und sollten dabei folgende Bedingungen
als Richtschnur festgehalten werden! 1) Der gemeinsame Lehrer gehört

vorzugsweise derjenigen Anstalt an, welche ihn am stärksten honorirt,
und seine AnstellungSvcrhältnisse richten sich daher wesentlich nach den

maßgebenden Verhältnissen dieser Anstalt. 2) Falls diese das Polytechnikum

ist, muß dein Kanton Zürich gegenüber zugesichert werden, daß

der Lehrer in der Eigenschaft als Hochschnlprofessor gleichfalls anerkannt

und daß seine Vorlesungen soweit thunlich den Bedürfnissen der Hochschule

entsprechend eingerichtet und den Studenten jederzeit geöffnet

werden sollen. Indessen werde man sich immerhin nach der Beschaffenheit

der Fälle richten müssen und sei nicht zu übersehen, daß hier zwei Parteien

zu reden haben und daher die diesseitige nicht freie Hanv habe.

Der Regierungsrath erklärte sich mit diesen Ansichten einverstanden und

beauftragte die Erziehungsdirektion, bei den Verhandlungen über künftige

Anstellungen die Rechte der Hochschule zum Hören der Kollegien bei

solchen gemeinsam angestellten Professoren möglichst sicher zu stellen.
^

^

Da bei der Berufung des Herrn Professor Böhmert von der Ein-
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zichung eines Fakultätsgutachtens Umgang genommen worden war, so

wünschte die staatswissenschaftliche Fakultät, ohne zwar das Gewicht der

Gründe, welche die Erziehungsdirekrion zu ihrem Verfahren bestimmt

hatten, zu verkennen, daß sie in Zukunft auch vor Besetzung von Stellen,
welche Hand in Hand mit dem schweizerischen Schulrathe erfolgen,

Gelegenheit finden möchte, sich auszusprechen und Wünsche vorzutragen,
deren Gewährung nach geschehener Anstellung mit großen Schwierigkeiten
verbunden wäre, und glaubte, falls die Studirenden der Hochschule für
den Besuch der Vorlesungen des Berufeneu die Erlaubniß des Direktors
der polytechnischen Schule einholen müßten, sollte derselbe eher zu gesonderten

Vorlesungen für die Hochschule veranlaßt werden. Sie wurde

indessen dahin verständigt, daß es sich zunächst um die'Besetzung einer

Lehrstelle am Polytechnikum und dabei für die zürcherischen

Staatsbehörden lediglich um die Frage gehandelt habe, ob sie durch ihre
Mitwirkung theils die Gewinnung des betreffenden Gelehrten ermöglichen,

theils dessen Lehrthätigkcit auch der zürcherischen Hochschule sichern wollen,
woraus sich ergebe, daß hier nicht eine Anstellung im ordentlichen Wege

mit den dafür vorgeschriebenen Formen vorliege und ebensowenig die

Anstellung eines und desselben Lehrers an beiden Anstalten für gesonderte

Disziplinen und mit gesonderten Verpflichtungen, was übrigens
nicht hindere, daß der Gewählte neben seinen übrigen Vorlesungen auch

Spezialkollegicn für die Hochschule halten könne. Dagegen richte sich die

Inskription für seine Vorlesungen am Polytechnikum gemäß den

Vereinbarungen begreiflicher Weise nach den dortigen Vorschriften, die indessen

um so geringere Jnkonvenienzen mit sich bringen, als den immatriku-
lirten Studenten keinerlei weitere Nachweise und Voraussetzungen für
die Inskription zugemuthet werden.

Anläßlich der Erledigung einer Sekundararztstelle am Kantonsspital
glaubte die Erziehungsdirektion die Aufmerksamkeit der Medizinaldircktion
auf die Frage lenken zu sollen, ob bei der Wicderbesetzung nicht auf eine

Persönlichkeit Rücksicht genommen werden sollte, welche befähigt wäre,
an der Hochschule Vorlesungen zu halten und das ihr zu Gebote stehende

Material an Krankenfällen klinisch zu verwerthen. Es machen sich nämlich
an der medizinischen Fakultät für manche Spezialvorträge Lücken

geltend, für welche bei unsern beschränkten Verhältnissen nicht wohl
Professuren geschaffen werden können, die aber gehoben würden, wenn die

Sekundarärzte als Privatdozenten dem akademischen Körper angehörten.
Um jedoch die Beziehungen zu den übrigen Lehrern ins rechte Geleise

zu bringen, sollte noch ein Schritt weiter gegangen und die Stelle der

Sekundarärzte in eine solche von Hauptassistenten der beiden Kliniker
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umgewandelt werden, so daß einerseits den letzter« eine gewisse Disposition
und anderseits den erster« ein eigenes, selbstständigcs Gebiet gewahrt
würde. Da indeß die Medizinaldirektion, wenn auch unter theilwciser
Zustimmung zu diesen Ansichten, doch mit Rücksicht auf die Interessen
des Spitals die Zweckmäßigkeit einer derartigen Einrichtung in Zweifel
ziehen zu müssen glaubte, so blieb die Sache einstweilen auf sich beruhen,

dagegen fand nur eine provisorische Besetzung der betreffenden Assistentenstelle

statt im Hinblick auf die bevorstehende Revision des Gesetzes betreffend

die ärztliche Besorgung der kantonalen Krankenanstalten.

In Vollziehung des Gesetzes betreffend das Duell, soweit dieselbe in
den Bereich der Erziehungsdirektion fällt, wurde nach erfolgter
Mittheilung desselben an sämmtliche Studirendc angeordnet, daß künftig
jedem neu immatrikulirten Studirenden ein Exemplar einzuhändigen sei,

und zugleich dem akademischen Senate eröffnet, daß gemäß der bei Erlaß
dieses Gesetzes gewaltetcn Ansicht die Anwendung desselben durch die

bürgerlichen Behörden die disziplinare Befugnis? des akademischen Senates

nicht aufhebe und die diesfälligc Bestimmung des § 14 der Statuten
für die Studirenden (Verweis, Androhung der Wcgwcisung und Weg-
weisung) somit in ungeschmälerter Kraft verbleibe, weshalb gewärtigt
werde, daß gegen Fehlbare auch disziplinarisch werde eingeschritten und

der Erziehungsdircktion von den dieSfälligen Verfügungen Kenntniß
gegeben werden, zu welchem Ende dein Senate jcweilen auch die gerichtliche«

Urtheile und polizeilichen Verfügungen werden mitgetheilt werden.

Im Weitern wurde derselbe eingeladen, sich gemäß 8 10 des Duellgesetzes

darüber Gewißheit zu verschaffen, ob und welche Verbindungen von
Studirenden an der Hochschule unter die dort erwähnte Bestimmung
fallen, und das Ergebniß mit seinem Gutachten behufs allfälliger
Aufhebung solcher einzusenden, und schließlich demselben anheimgegeben zu

erwägen, ob nicht durch den Senat bei den Studirenden die Aufstellung
einer passenden Einrichtung für Ausgleichung persönlicher Streitigkeiten
in Anregung zu bringen sei. Ferner wurde die Staatsanwaltschaft
ersucht, die Statthalterämter für sich und zu Handen der untern Polizeistellen

anzuweisen, bei Übertretungen des Duellgesetzes die Untersuchung

namentlich auch darauf auszudehnen, ob die Betreffenden einer verbotenen

Verbindung angehören, und dafür zu sorgen, daß die Urtheile und

Verfügungen in Duellsachen behufs weiterer Disziplinarbehandlung der

Erziehungsdirektion mitgetheilt werden.

Der akademische Senat glaubte indeß seine Stellung nur dahin
auffassen zu können, daß er bei vorliegender Verurtheilung eines Studirenden

wegen Betheiligung an einem Duell lediglich die Frage zu ent-
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scheiden habe, ob der Verurtheilte von der Universität wcgzuweisen sei

oder nicht, weiteres dagegen ablehnen zu müssen. Sodann fehle eine

gesetzliche Bestimmung, die ihn ermächtige oder beauftrage, über die

Existenz der Studentenverbindungen, die dem H 10 des DuellgesctzcS

zuwiderlaufen, Nachforschungen zu veranstalten, was vielmehr den

Polizeibehörden zugewiesen zu sein scheine. Der Erziehungsrath konnte diese

Auffassung nicht theilen, indem er davon ausging, daß durch die

nunmehrige Strafbarkeit des Duells vom Standpunkt des allgemeinen bürgerlichen

Rechtes aus demselben die gleichzeitige Bedeutung einer Verletzung
der Disziplinarordnung nicht genommen werde, sowenig als dies der

Fall sei, wenn ein Studierender wegen eines andern Vergehens bürgerlich
bestraft werde. Vielmehr gehöre ein gesetzmäßiges Verhalten unzweifelhaft

zu den ersten Erfordernissen der akademischen Disziplin und der akademische

Senat habe durch die Vervollständigung der bürgerlichen Gesetzgebung

für sein eigenes Handeln gerade diejenige Unterstützung seitens der bürgerlichen

Behörden gesunden, die er früher selbst als wünschbar bezeichnete,

während eS weder im Interesse der Sache noch im Sinne des Gesetzgebers

gelegen wäre, wenn die Behörden der Anstalt nunmehr ihrerseits

von ihrer Disziplinarbcfugniß und Aufsichtspflicht einfach Umgang
nähmen. Vielmehr müsse die Angelegenheit auf dem Standpunkt, zu

welchem sie gediehen, in fester und entschiedener Weise zum Abschluß

gebracht werden. Der Erzichungsrath sprach daher das Vertrauen aus,
daß der akademische Senat zur Wahrung des Ansehens und des

beanspruchten Vertrauens der Universität auch künftig energische Mithülfe leisten

werde. Das Vorgehen gegen Studentenverbindungen anlangend, so hielt er

die Zuständigkeit des Senates für unzweifelhaft. Nach § 149 des Unter-

richtsgesetzcs hat dieser die Studirenden zu beaufsichtigen und die

Immatrikulation gewährt dem akademischen Bürger nicht bloß die akademischen

Rechte, sondern unterwirft ihn auch der akademischen Disziplin und

namentlich jener Aufsicht. Es ist nun eine notorische Thatsache, daß

wenigstens bis vor Kurzem Studentenverbindungen, die dem Satisfaktionszwang

huldigten oder Vorschub leisteten, bestanden haben, und der

Erziehungsrath ipachte schon früher darauf aufmerksam, daß darin ein

Ueberschrciten disziplinarer Ordnung liege und daß mit dem Gewährcn-
lassen solcher Uebersehrcitungen ein empfindlicher Schaden für das

Ansehen der akademischen Gesetze und Behörden, sowie die Gefahr verbunden

sei, daß die übrigen Studirenden, die sich von jenen Übeln Gebräuchen

losgemacht, in ihren bessern Bestrebungen beirrt und gehemmt, werden.

Angesichts des K 19 des Ducllgcsetzes und jener notorischen Thatsache

müßte nicht nur die akademische Jugend, sondern auch die öffentliche
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Meinung selbst an dem ernstlichen Willen der Aufsichtsbehörden irre
werden, wenn diese trotz des inzwischen erfolgten Verbots solcher

Verbindungen gegenüber einem gewissermaßen privilegirtcn kleinen Bruchtheil

der Studircndcn in Unthätigkcit verharrten. Ebenso unrichtig erschien

dem ErzichungSrathe die Ansicht, daß die Polizeibehörden hier die

Vollziehungsinstanz seien. Studentenverbindungen berühren die Disziplin der

Universität; die Oberaufsicht und Oberleitung der letzter» ist aber Sache

der Erzichungsdircktion und ihr Vollzichungsorgan Rektor und Senat
als unmittelbare Aufsichtsbehörde. Der Erziehungsrath hätte daher schon

deshalb Bedenken tragen müsse», die Vollziehung mit Umgehung des

Senates unmittelbar an Hand zu nehmen oder gar sich dafür der Polizei
zu bedienen. Denn daß die Anwendung der Polizeimittel mit ihren
Konsequenzen schwerlich im Interesse der Hochschule und der Studircndcn

liegen könnte, bedarf keines Nachweises. Nach diesen Aufschlüssen sprach

der Erziehungsrath die Erwartung aus, daß seine Einladung nunmehr
unvcrwcilt werde vollzogen werden.

Hierauf gab der Senat die Erklärung ab, daß er die Sache nochmals

in Erwägung gezogen habe und den Ausführungen des Erzichungs-
rathes zustimmen könne, immerhin in der Meinung, daß das Rektorat
der Hochschule allfälligc Verfügungen der Erzichungsdircktion in Bezug

auf Vcrbindungsangclcgenhciten von sich aus im Geschäftswcg erledige.

Bezüglich der hierauf vom Rektorate eingesandten Statuten der

Studentenverbindung „Korps Tigurinia" wurde dem Vorstand derselben

durch das Mittel des Rektorates eröffnet, der Inhalt einzelner Paragraphen
dieser Statuten erwecke Verdacht, daß die Verbindung dem Duell Vorschub

leiste! sollte sich dies im Verlauf durch anderweitige Thatsachen

bestätigen, so werde der Erzichungsrath die Verbindung auflösen und die

Theilnehmcr zunächst der Polizeibehörde zur Bestrafung im Sinne dcS

H 1t> des Duellgesetzcs überantworten.
Das Anatomicgcbände, zu einer Zeit errichtet, als die medizinische

Fakultät noch nicht die gegenwärtige, dem Fortschreiten der Wissenschaft

entsprechende Entwicklung hatte, zeigt sich mehr und mehr für die darin

untergebrachten Lchrkursc der Anatomie, der pathologischen Anatomie,

der'Histologie, der Physiologie und der klinischen und gerichtlichen
Sektionen in seinen räumlichen Verhältnissen als ungenügend und wirkt
verkümmernd auf das medizinische Studium. Dies ist vor längerer Zeit
und neulich wieder in einer Denkschrift von der medizinischen Fakultät
hervorgehoben worden und hat der Erzichungsdircktion sowohl früher
als jetzt Veranlassung gegeben, für die Erweiterung, sei es durch Umbau

4
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oder Neubau Schritte zu thun, wohin vorerst die Ausarbeitung eine?

Bauplans mit Kostenberechnung gehört.
Eine aus Lehrern der sämmtlichen höhern Lehranstalten bestehende

,außerordentliche Kommission" kam mit dem dringlichen Gesuche um

Beschaffung eines bessern Lokals für die Kautonalbibliothek ein, wobei

die großen Uebelständc der jetzigen provisorischen Bibliothekräume
ausführlich dargelegt und wegen des damit verbundenen Schadens um schleunige

Abhülfe gebeten wurde. Die Aufsichtskommission der

Kantonalbibliothek, die schon wiederholt Abhülfe gewünscht hatte, bestätigte den

in diesem Gesuch auseinandergesetzten Sachverhalt und empfahl dasselbe

auch ihrerseits zur Berücksichtigung. Dies veranlaßte die Erzichungs-
direktion, auf einen früher in Betracht gezogenen, aber wieder fallen

gelassenen Plan zurückzukommen, die Frage nämlich, ob nicht der Chor
der Prcdigerkirchc zu einem Bibliotheklokal umgewandelt werden könnte

und sollte. Eine Expertise führte zu der vorläufigen Ansicht, daß jenes

Gebäude, sofern der Theil des Chors, der mit zur Kirche gezogen ist,

ganz oder theilweis disponibel gemacht werden könnte, und durch einen

Anbau nach dem Kirchhofe hin für einige Verwaltungslokalitäten gesorgt

würde, für Unterbringung der durch die Rheinauerbibliothek vergrößerten

Kantonal-, der staatswissenschaftlichen und der medizinischen Bibliothek
nicht ungeeignet sein dürfte, lim die Vorarbeiten zu befördern, wurde
die Bibliothckkommission mit der Ausarbeitung eines Programms über

die erforderlichen Räumlichkeiten beauftragt und nach Eingang desselben

die Direktion der öffentlichen Arbeiten ersucht, die Frage prüfen zu lassen,

ob und mit welchen Kosten sich der Predigerchor nebst Anbau zu einem

entsprechenden Bibliotheklokal herstellen lasse und wie hoch sich inuth-
maßlich die Kosten eines Neubaues belaufen würden.

Da die schon im letzten Bericht erwähnte» Verhandlungen mit der

Direkten der Finanzen, Abtheilung Spitalpflegc, für Vereinbarung eines

neuen Vertrags betreffend Aufnahme und Verpflegung kranker Studireudcr
im Kantonsspital zu keinem abschließlichcn Ergebniß führten, so wurde
der bisherige Vertrag für ein weiteres Jahr in Kraft belasse» und der

akademische Senat eingeladen, der Erziehungsdirektion rechtzeitig einen

gutachtlichen Vorschlag für künftige Regulirung dieser Verhältnisse
einzureichen.

Die Anstellungsverhältnissc des Analomiedieners und seines Gehülfen,
beziehungsweise die Dienstordnung derselben, wurden anläßlich, der

Erledigung und Neubesetzung beider Stellen im Interesse der beiden

anatomischen Institute in dem Sinne umgestaltet, daß zwei Abwarte, der eine

für die normale Anatomie, der andere für die pathologische Anatomie
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und die klinischen Sektionen angestellt und jedem seine besondern
Funktionen zugewiesen wurden.

Die Verhandlungen und Anordnungen, welche die Verlegung deS

sogenannten alten Spitals nach Rheinau nöthig machte, um den

medizinischen Institute» das ihnen bisher von dort zugeflossene Unterrichtsmaterial

zu sichern, fallen zumeist in daS folgende Berichtsjahr.
I» Vollziehung deS 8 22 der Studienordnung wurde für Ertheilung

von Prämien an Studirende der theologischen, der staatswifscnschaftlichen und
der philosophischen Fakultät, die sich in wissenschaftlichen Uebungen auS,

zeichnen, ein Kredit von Frk. 1200 ansgesetzt, auS welchem auf den

Vorschlag der 1. Sektion der philosophischen Fakultät 4 Studirendcn Preise

von 2 Mal 100 und 2 Mal 75 Frk. ertheilt wurden. Dabei wurde die

Fakultät auf die Wünschbarkeit zahlreicherer Bethätigung der Studirenden
an solchen wissenschaftlichen Arbeiten und Ermunterung dazu durch Zu-
theilung geringerer Prcisbcträge an eine größere Zahl strebsamer
Konkurrenten aufmerksam gemacht. Dagegen konnte für eine, übrigens tüchtige,
wissenschaftliche Arbeit, die zur Probcarbeit für das Prokuratorenexamen
bestimmt war, ein Preis nicht ertheilt werden, weil der Art. 22 der

Studienordnung die diesfälligc Bethätigung in den Unterrichtskurscn
selbst voraussetzt und auf Arbeiten, die zunächst nicht aus Veranlassung
des Unterrichts an der Hochschule entstanden sind, keine Rücksicht nimmt.

Für das Wintersemester 1806/67 und daS Sommersemestcr 1367

nahm die Erziehungsdirektion aus einen zusammenhängenden Unterrichtskurs

an Hochschule und Polytechnikum für Lehramtskandidaten, die sich

zu Sckundarlehrern auszubilden wünschen, Bedacht und sorgte dabei für
die Abhaltung einiger speziell für ihre künftigen praktischen Berufszwecke

eingerichteten Kurse.

Zur KantonSschule übergehend haben wir zunächst eines großmüthigen
Legats von Frk. 1000 zu erwähnen, welches auf den Wunsch eines

gestorbenen Zöglings der Anstalt von den nicht genannt sein wollenden

Hinterlassenen zu Gunsten der Sammlungen der Kantonsschule ausgesetzt

und zur Hälfte dem Gymnasium, zur Hälfte der Industrieschule übergeben

wurde.

Die Medizinaldircktion theilte einen Bericht deS Bezirksarztes von

Zürich mit, laut welchem derselbe auf Veranlassung deS Herrn Pros.
Dr. Biermcr ermittelt hat, daß im Herbst 1366 sechs Jndustricschüler
am Typhus erkrankt sind, und der Ansicht war, daß die in den Hcrbst-
ferien vorgenommene Desinfektion der Abtritte der Kantonsschule kaum

genügen werde, vielmehr eine gänzliche Umgestaltung der Abtritteinrlch-
tungen vorzunehmen sei. Die Direktion der öffentlichen Arbeiten wurde
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von dieser Sache sofort in Kenntniß gesetzt und unter Bezugnahme auf
frühere diesfällige Mittheilungen um Beseitigung der bezeichneten Uebel-

stände ersucht. Dieselbe glaubte jedoch dem in Sachen erhobenen

Berichte des Bauinspektorates entnehmen zu dürfen, daß die früher
vorhanden gewesenen Uebelstände durch inzwischen vorgenommene Bauten

beseitigt seien, wünschte aber auch ihrerseits eine nähere Untersuchung

über die wirklichen Ursachen dieser Typhusfälle. Es wurden daher die

gutachtlichen Berichte der Aufstchtskommisstoucn des Gymnasiums und

der Industrieschule über die sauitarischen Verhältnisse der Kantonsschule

erhoben und die Medizinaldirektion um nähern Aufschluß darüber ersucht,

worin im Speziellen die Uebelstände in den Abtritteinrichtungcn bestehen,

und diese Berichte der Direktion der öffentlichen Arbeiten übermittelt.

An der Thicrarzneischule mußten wesentliche Bauten vorgenommen
werden, bestehend im Ausbau der westlichen Giebclseite des Hauptgebäudes,

Erweiterung der Beschlagschmiede, Umbau für einen Schöpf und Jnstand-
stellung der Umzäunung, worüber der Direktion der öffentlichen Arbeiten

das nöthige Programm eingereicht wurde.

Dem Herrn Uebungslehrer Müller am Seminar wurde zum Zwecke

seiner weiter» Ausbildung in der Pädagogik und Methodik, namentlich
durch längern Aufenthalt an den vorzüglichsten Seminarien der Schweiz

und Deutschlands, ein halbjähriger Urlaub mit Errichtung eines Vikariatcs

bewilligt und aus Rücksicht auf den einer Staatsanstalt zu gut kommenden

Zweck seiner Ausbildung eine Unterstützung gewährt.
.Die Erzichungsdirektion theilte von dem ihr durch den Regierungsrath

zur Verfügung gestellten Werke der allgemeinen geschichtsforschenden

Gesellschaft „schweizerisches Urkundenregister" auch jeder Kapitelsbibliothck
ein Exemplar zu.

2. Volk Sschulwesen. Auf Grundlage der eingeholten Gutachten
der untern Schulbehörden wurden im Berichtsjahr folgende Verordnungen
erlassen:

1. Schulordnung für die Volksschulen des Kantons Zürich;
2. Absenzenordnung für die Volksschulen des Kantons Zürich;
3. Verordnung betreffend Beaufsichtigung und Beurtheilung der Primar-

und Sekundärschulen;
4. Anleitung betreffend die Arbeitsschulen.

Ferner wurde der auf Grundlage der allgemeinen Schulordnung mit
Berücksichtigung der besondern Verhältnisse der stadtzürchcrischen Schulen
erlassenen Schulordnung der Stadr Zürich und dem Reglement betreffend
die Befugnisse der KonventSvorstände, nachdem dieselben auf Anweisung
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des Erzichungsrathcs mit dcn bestehenden Gesetzen und Verordnungen
in Einklang gebracht worden waren, die Genehmigung ertheilt.

Der Vorkehrungen für Ausbildung der Sekundarlehrer ist oben

erwähnt. Wir reihen hieran die Mittheilung, daß für derartige Kandidaten,

ferner für Sekundarlehrer und Lehrer an Fortbildungsschulen ein

unentgeltlicher Kurs über technisches Zeichnen unter Leitung deê Herrn
Prof. Kronaucr auf Frühjahr 1867 veranstaltet wurde, der von etwa

öl) Theilnchmcrn besucht ward, und dessen Schluß außerhalb das Berichtsjahr

fällt. Eine gleiche Zahl wies der im Berichtsjahr angeordnete, aber

außerhalb dasselbe fallende Instruktionskurs für ArbeitSlehrcrinnen auf.
Die Konferenz deê ErzichungsratheS und der Abgeordneten der Be-

zirksschulpflegcn (Z 7 des U. G.) berieth sich über!
1. Zweimaligen jährlichen Zusammentritt und Beschickung der

Konferenz durch je zwei Abgeordnete; 2. das System der Schulbänke; 3. die

Zcnsirung der Schulen ; 4. Staatsvcrlag für die Schreib- und Zcichnungs-
materialien der Schule, beziehungsweise Bezeichnung eines unter amtlicher

Kontrole stehenden Bczugsortcs; 5. Betreibung von Nebenbeschäftigungen

(privaten und amtlichen) durch Lehrer. Durch die Konfcrcnzverhand-lungcn
ergab sich, daß das von mehreren Seiten unternommene Studium betreffend

Herstellung zweckmäßiger Schulbänke für die Volksschule weit genug gediehen

sei, mir darnach eine faßliche Anleitung zu Handen der untern Schul-
bchördcn ausarbeiten zu können. Der Erziehungsrath bestellte daher

eine aus Fachmännern (Lehrern, Aerzten und Technikern) bestehende

Kommission mit der Einladung, den Gegenstand weiter zu prüfen und

der ErziehungSdircktion ein Gutachten nebst Entwurf einer solchen

Anleitung zu hinterbringen und sich zugleich auch darüber auSzusprechcn,

wie weit an höhern Lehranstalten, besonders der KantonSschule, eine

Verbesserung der Sebultischc rathsam sei.

In Vollziehung des H 17 des Gesetzes betreffend die Wahlen der

BczirkSbchörden und um den Beginn der Amtsdaucr und den Zeitpunkt
der Erneuerungswahl der von dcn Bezirkseinwohncrn und der von dcn

Kapiteln gewählten Mitglieder der Bczirksschulpflcgcn in Einklang zu

bringen, ordnete der Regierungsrath an, daß nach crfolgtcr Wahl der

Mitglieder der Bezirksschulpflegcn durch die Bezirkseinwohner auch die

Lehrer deS Bezirkes eine Neuwahl der vom Schulkapitel zu wählenden
3 Mitglieder vorzunehmen haben, in der Meinung, daß die kleinere

Hälfte der von der Lehrerschaft gewählten Mitglieder im Juni 1869 und

die größere Hälfte im Juni 1372 der Erneuerungswahl unterliege» solle.

Dagegen ging die ErziehungSdircktion in Uebereinstimmung mit der

Direktion des Innern davon aus, daß die Veränderungen in der Staats-
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Verfassung und im Gemcindegesetz die Sckundarschulpflegen nicht berühren,
hielt aber dafür, daß, wenn solche Wahlen gleichwohl vorgenommen
worden sein sollten, im nämlichen Sckundarschulkreiö nicht ein ungleiche«

Verfahren beobachtet werden könne, und daß daher da, wo an einem Ort
bereits eine Totale^neuerung vor sich gegangen sei, eine solche auch am

andern Orte stattzufinden habe.

Ueber die Verwendung dc« Fonds für das höhere Volksschulwcsen

wurde dem Großen Rathe Bericht erstattet, auf dessen Inhalt hier
einfach verwiesen werden kann.

Der Sekundarschulkreis Enge u. d. Enden wurde in zwei Kreise

getheilt, von denen der eine aus den Schulgenosscnschaftcn Enge, Wollis-
hofen und Lcimbach und der andere aus den Schulgenosscnschaften Außer-
sihl und Wicdikon besteht. Für Bezeichnung des Schulortes der Sckundar-

schulkrcise Enge, Außersihl, Wädcnsweil und Dübeudorf und Festsetzung

der dicsfälligen Leistungen wurden die erforderlichen Schlußnahmen gefaßt,

an den Sekundärschulen Ncumünster, Außersihl und Bülach unter
entsprechender Erhöhung des Staatsbcitrags neue Lehrstellen und für die

Sekundärschule Enge u. d. Enden eine 2. Adjunktenstellc errichtet, welche

letztere natürlich mit der Trennung des Kreises zu Ende gegangen ist.

Die von der Sckundarschulpstege. Mctlmcnstctten getroffene Anordnung,

womit an ihrer Sekundärschule eine Latcinklasse eröffnet und der

Lehrplan für die betreffenden Schüler modifizirt wurde, erhielt
vorbehaltlich allfälligcr Modifikationen, zu denen die Erfahrung Stoff bieten

sollte, die Genehmigung. Der Lateinuuterricht wurde einer besondern

Inspektion unterworfen und der Sckundarschulpstege ward zur Ermunterung
in ihrem dicsfälligen Bestreben ein Staatsbeitrag von Frk. 300 ertheilt.

Mit Stipendien für vorzüglich befähigte, unbemittelte Sekundar-

schüler wurden 51 Sekundarschulkrcise im Gesammtbetrage von Frk. 5970

bedacht. Nachdem nämlich ein zweijähriger Versuch die Wohlthat einer

solchen Verwendung unzweifelhaft herausgestellt hatte und hinsichtlich des

Bedürfnisses im Einzelnen und der Art und Weise der Zuthcilung
bestimmtere Anhalrspunkte gewonnen waren, konnte zu einer Erhöhung
der Beiträge geschritten werden, für welche eine Grenze von Frk. 70—200

angesetzt, die Zuthcilung aber nach Maßgabe des nachgewiesenen Bedürfnisses

vorgenommen wurde.

Der gesetzliche Kredit von Frk. 35,000 für Unterstützung von
Schulgenosscnschaften fand abermals nach den im letzten Jahresbericht erwähnten

Grundsätzen, die sich vollkommen bewährten, seine Verthcilung. Es wurden

davon 1) Frk. 9977 an die Ausgaben der Schulgcnossenschaften für
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Schulivhne und Lehrmittel an arme nicht almosengcnössige Eltern; 2)

Frk, 14,010 an die weniger bemittelten Schulgenossenschaften für ihre

laufenden Bedürfnisse und 3) Frk. 9680 an'die weniger bemittelten

Schulgenossenschaften für Aenfnung ihrer Schulfonds im Verhältniß zu ihren

Kräften und Anstrengungen abgegeben und der Ziest zum Theil für die

vertragsgemäßen Beiträge an die zürchcrisch-thnrgauischcn Grcnzscbule»,

zum Theil für außerordentliche Unterstützung der Slernenbcrger Schulen,

beziehungsweise zur Erleichterung der aus den dortigen Schulvcrcinigun-
gen erwachsenen ökonomischen Lasten, verwendet. — Bezüglich der

Ausscheidung des Zcntralschulfondes Sterucnberg, den AuS- und Einkauf
der von ihrem bisherigen Schulvcrbandc abgelösten und den neugcbil-
deten einverleibten Ortschaften und der Regulirung des Scparatschulfonds
ist eine gütliche Uebereinkunft erzielt und die Ausführung durch einen

Staatsbeitrag von Frk. 4760 in der Weise erleichtert worden, daß die

einzelnen Schulbürger keine weiter« Opfer zu bringen hatten. Ucberdicß

wurden der Schulgenossenschaft Kohltobel für den Fall der Ausführung
der durch die Schulvereinigung nothwendig gewordenen Verbesserung der

Schulwege ein Staatsbeitrag von Frk. 1000 in Aussicht gestellt. Im
Weiterer wurde der vereinigten Schnlgcnossenschaft Neftcnbach-Huben zur
Deckung der Kosten für die Verbesserung ihrer Schulwege gemäß Z 53

dcS 11. G. ein Staatsbeitrag von Frk. 1220 verabreicht.

In Folge der Motivirung des Großrathsbcschlusses vom 28. Januar
1867 betreffend die Petition der Gemeinde Breite um Wiederherstellung
ihrer Schule ist der ehemalige Zustand der Schulen Breite, Nürcnsdorf
und Brüttcn, wie solcher vor jenem Beschlusse vorhanden war, auf 1. Mai
1867 wiederhergestellt und im Weiter« angeordnet worden, daß derjenige

Fondsbetrag, welchen die Gemeinde Breite aus ihrem Schulgut an
denjenigen von Nürcnsdorf, beziehungsweise an die Gemeinde Brütten,
abzugeben hatte, ihr auf 1. Mai 1867 wieder zurück zu erstatten und daß

auf denselben Zeitpunkt der empfangene Staatsbeitrag von Frk. 4000

aus dem Schulgut Nürcnsdorf der Staatskasse zu restiiuiren sei.

Anläßlich dieses Vorganges hat der ErzichungSrath beschlossen, von der

Vereinigung der Schulen Gyrcnbad und Ringwcil, Dorlikvn und Güttigk-
hausen, Oberglatt und Hofstetten, sowie von der Zuthcilung des Hofes
Noßbcrg an die Schule Grasstall und des Bläsihofcs an die Schule

Winterberg Umgang zu nehmen, wie er auS sachlichen Gründen auch

von der Vereinigung der Schulen Dickbuch und Schottikon Abstand
genommen hatte.

Die Wahrnehmung, daß einzelne Schulfonds mit Passiven belastet

sind, die bisweilen sogar die Aktiven übersteigen, und daß eine Anzahl
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von Schulfonds, die sich bei richtiger Rechnungsführung alljährlich
vermehren müßten, Rückschläge gemacht haben, veranlaßte die Erziehungs-
direktion, über diese Verhältnisse nähern Bericht einzuziehen und die Direktion

deS Innern auf den Sachverhalt aufmerksam zu machen und um
gehöriges Einschreiten gegen solche Uebelstände anzugchen.

An den Primärschulen Rüti (Hinweil), Altstettcn, Bülach, Untcr-
straß, Oberstraß, Winterthur, Oberrieden, Seebach und Niedt wurden

neue Lehrstellen, beziehungsweise weitere Schulabtheiluugen errichtet.

Bezüglich der Begutachtung der Lehrmittel für die Sekundärschule

ging der Erziehungsrath von der Ansicht aus, daß dieselbe vorzugsweise
den Sckundarlehrcrn als den nächstbcthciligten Fachmännern zufalle, für
deren Schulen diese Lehrmittel bestimmt sind, und glaubte daher aus

diesem Grunde, sowie namentlich auch zur Verminderung der bedeutenden

Herstellungskosten und zur Verwohlfeilcrung der Lehrmittel selbst von
der Veranstaltung einer größern Begutachtungsauflagc absehen, immerhin
aber jedem Kapitel nicht nur für jeden Sckundarlchrer ein Exemplar,
sondern auch für diejenigen Primarlehrer, welche sich besonders für die

Sache interesstren möchten, einige weitere Exemplare zur Verfügung stellen

zu sollen. Ueber den Stand der Lchrmirtelangclcgcnhcit ist Folgendes zu

berichten

u. Sekundärschule, l) Der Leitfaden für den Unterricht in der

Naturkunde von H. Wettstein (mit 530 Holzschnitten) wurde auf Grundlage

des Gutachtens der Lehrerschaft und unter Berücksichtigung von

Spezialgutachten einiger Fachmänner umgcnrbeitet und auf Beginn des

Schuljahres 1867/68 als obligatorisches Lehrmittel eingeführt. Der
Verfasser erhielt sodann den Auftrag zur Anfertigung cineS genauen
Verzeichnisses aller Veransebaulichungsobjekte, welche für den Unterricht über

den Lehrstoff des Leitfadens unentbehrlich sind, damit man auf Grundlage

desselben mit geeigneten Personen behufs prvbeweiser Herstellung
dieser Objekte und Uebernahme deS PrivatverlagS unter angemessener

Preisansetzuug und fortwährender otvntrolc des Erziehungsrathes in

Verbindung treten und die obligatorische Einführung und Anordnung
des Bezuges ordnen könne.

21 Der Leitfaden für den Unterricht in der Geometrie von Z. K.

Honegger wurde »ach crfolgtcr Revision auf Grundlage des Gutachtens

der Lehrerschaft für 6 Jahre (von Ostern 1367 an) als obligatorisedcs

Lehîmittcl erklärt und eingeführt in der Meinung, daß der Verfasser

noch die Auflösung zu den darin enthaltenen Rechnungsaufgaben in einer

nur den Lehrern mitzutheilenden Anleitung beizugeben habe.
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3. Karl Kcllerâ Elementarmethode deS französischen Sprachunterrichtes

I. Kurs, 1. und 2. Theil und II. Kurs, 1., 2. und 3. Theil, wurde
in seiner für diesen Zweck umgearbeiteten Form provisorisch eingeführt
in der Meinung, daß der I. Kurs mit Ostern 1367 überall von den Schülern

der 1. Klaffe, der II. Kurs aber da, wo die Schüler bisher den

I. Kurs des Kellerffchcn Lehrmittels gebraucht und absolviert haben, und

künftig da, wo der nunmehrige I. Kurs von den Schülern absolviert
sein wird, anzuschaffen sei, wobei den Schulkapiteln rechtzeitig Gelegenheit

zur Begutachtung der Frage der definitiven Einführung des

Lehrmittels als eines obligatorischen gegeben werden wird.
4. Nachdem sieh die Lehrerschaft über die Frage der Einführung der

von Herrn Prof. Lüning verfaßten und bereits in den meisten Sekundärschulen

gebrauchten Sehulgrammatik der neuhochdeutschen Sprache als

obligatorischen Lehrmittels der Sekundärschule gutachtlich ausgesprochen

hatte, wurde die von derselben gewünschte Umarbeitung des Lehrmittels,

zu der sich der Verfasser nicht verstehen konnte, im Einverständnis? mit
demselben, sowie mit der Verlagshandlung dem Herrn Rektor Prof. Dr.
I. Frei übergeben.

5. Die Herstellung eineS arithmetischen Lehrmittels für die

Sekundärschule übernahm Herr Prof. Zähringcr in Luzcrn, der dasselbe

auf Grundlage eines mit dem ErziehnngSrathc vereinbarten Planes
auszuarbeiten hat in der Meinung, daß sodann das Lehrmittel zunächst bloß

provisorisch einzuführen und den Schulkapiteln Gelegenheit zur
Begutachtung zu geben sei.

6. Bezüglich Schcrr's Vildungsfreund, der in neuer Auflage
begriffen ist, schweben die Unterhandlungen mit dem Verfasser und
Verleger wegen dessen provisorischer Einführung als Lesebuch für die

Sekundärschulen.

l>. Primärschule. 1. Nach Prüfung des von Herrn Dr. Schcrr
im Manuskript vorgelegten Werkes? „Elcmcntarsprachbildung durch den

Unterricht im Sprechen, Schreiben und Lesen, Kommentar und methodischer

Leitfaden für die 3 untern Jahrcsklasscn der zürchcrischen

Primärschule/' in welchem es sich nicht um Aufstellung einer obligatorischen
Lehrweise, sondern lediglich um eine Richtschnur für einen entsprechende»

Gebrauch der Elementarsprachlehrmittel handelt, und für welche daher eine

Begutachtung durch die Lehrerschaft der Natur der Sache nach nicht
erforderlich war, wurde dem Verfasser gegenüber der Wunsch geäußert, daß
die in den diesfalls mit ihm gepflogenen Verhandlungen zur Spracht
gebrachten Ergänzungen zu dem Lehrmittel berücksichtigt und sodann daS
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umgearbeitete Werk dem Druck übergeben werden möchte, um cS den

Schulbehördcu und Lehrern zur Anschaffung und Berücksichtigung
empfehlen zu können, was dann wirklich stattfand.

2. Scherr's Reallehrmittel „Lese- und Lernbüchlein für die 4., 5.

und 6. Alltagsschulklasse" gelangte au die Schulkapitel zur Begutachtung

bezüglich seiner obligatorischen Einführung, sowie des Zeitpunktes und

der Art dieser Einführung, und wurde nach erfolgtcr Umarbeitung und

Vereinbarung mit der Verlagshandlung für die 3 Klassen der Realschule

von Ostern 1867 für die Dauer von 6 Jahren obligatorisch erklärt in
der Meinung, daß das Lescbüchlcin für daS 4. Schuljahr mit Ostern 1867,

dasjenige für das 5. Schuljahr mit Ostern 1368 und dasjenige für daS

6. Schuljahr spätestens auf Ostern 1369 in die Schule eingeführt werden

solle.

3. Die von Herrn Musikdirektor Weber in Bern im Auftrage des

Erzichungsrathes verfaßten: „Gcsangtabellen, Gesangbüchlein für das

3. Schuljahr, Gesangbuch für das 4. bis 6.'Schuljahr und Anleitung
für den Gesangunterricht in der Volksschule" wurden zunächst für die

gesetzliche Begutachtung dem Drucke übergeben, sodann von der Lehrerschaft

beurtheilt, vom Verfasser im Sinne der erziehungsräthlichen Wünsche

umgearbeitet und in definitiver Ausgabe auf Ostern 1367 als obligatorisches

Lehrmittel eingeführt.
4. Das vom selben Verfasser bearbeitete Lehrmittel: „Gesangbuch

für die Ergänzungs-, Sing- und Sekundärschule" gelangte im Berichtsjahre

zur Begutachtung der Lehrerschaft und wird im Falle der

Annahme noch im Jahr 1867 herausgegeben werden können.

5. Behufs Herstellung der Lehrmittel für Rechnen und Geometrie

in der Primärschule wurde mit Herrn Erziehungsrath Hug ein Vertrag
abgeschlossen. Da nämlich das von ihm verfaßte obligatorische Nech-

nungslehrmittcl für die Alltagsschule vergriffen ist, so erschien es

zweckmäßig, statt dasselbe neu aufzulegen, die von Herrn Hug nach dem neuen

Lehrplan umgearbeiteten Rcchnungslehrmittel der Alltagsschule und später

auch das Lehrmittel für die Ergänzungsschule dem Drucke zu übergeben

und dieselben provisorisch einzuführen, zumal auf diese Weise eine gründliche

Prüfung ermöglicht und dem Wunsche der Lehrerschaft »ach

Erleichterung der vielen Begutachtungsarbeiten Rechnung getragen werden

konnte.

^ 6. Das von Herrn Pfarrer Meyer in Riffersweil bearbeitete

religiöse Lehrmittel für die Primärschule wurde zur Begutachtung geeignet

gefunden, in der Meinung jedoch, daß der für die erste Ergänzungsschul-
klasse bestimmte Lehrstoff im Sinne engern Anschlusses an den Lehrplan
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umgearbeitet werde, worüber dem Verfasser die gewünschten nähern
Anweisungen ertheilt wurden. Unter diesen Umständen wurde für passend

erachtet, vorerst das religiöse Lehrmittel für die Alltagsschule zur
Begutachtung durch die Lehrerschaft und die kirchlichen Organe vorzubereiten
und dasjenige für die Ergänzungsschule, für dessen Begutachtung seitens

der Geistlichkeit ohnehin ein anderer Modus vorgeschrieben ist, später in

Behandlung zu nehmen.

7. Der „Leitfaden für den Turnunterricht in der zürcherischen Volksschule,

bearbeitet von Z. I. Egg", der nicht ein individuelles Lehrmittel,
sondern mehr eine Anleitung für den Lehrer ist und daher der

Begutachtung durch die Lehrerschaft nicht bedarf, wurde einer Erpcrtcnkom-
mission zur Prüfung mit Bezug auf seine Brauchbarkeit und Einführung
übergeben.

8. Für Herstellung eines Bilderwerkcs zur Veranschaulichung des

Elementarunterrichtes betheiligte sich die Erziehungsdirektion durch eine

Abordnung an einer von der Erziehungsdirektion des Kantons Bern auf
den Wunsch des schwciz. Lchrcrvereins veranstalteten Konferenz von Dclc-

girten der Kantone, welche geneigt sind, in dieser Sache gemeinsam

vorzugehen, welche Konferenz die Aufgabe hat, den Plan des Werkes, die

Art und Weift seiner Herstellung, Herausgabe und Verbreitung, sowie

der Deckung der Kosten vorzubcrathen und das Ergebniß den kompetenten

Behörden der beihciligten Kantone zur Annahme oder Verwerfung
vorzulegen. Diese Konferenz bestellte ihrerseits eine Komm isston für
Herstellung eines ihr in Form von Skizzen zur Berathung vorzulegenden,

Entwurfes und es steht zu erwarten, daß die diesfälligcn Arbeiten zu

einem befriedigenden Abschlüsse führen werden.

Mit Rücksicht auf den damaligen Stand unserer Lehrmittel mußte

darauf verzichtet werden, der Einladung des schweizerischen Gcncralkom-

missärs für die Pariser Ausstellung, uns an dieser durch Einsendung

unserer Gesetze und Verordnungen über das Nnterriehtswcftn und der

Lehrmittel des primären und sekundären Unterrichts zu betheiligcn, in
letzterer Beziehung Folge zu geben, weil diese Sendung nur ein lückenhaftes

Bild hätte liefern können. Immerhin stellten wir unsere Gesetze

und Verordnungen zur Disposition. Dagegen durften wir schon daran

denken, für den Zusammentritt des schweizerischen Lehrervercins in St. Gallen

uns mit einer Ausstellung unserer Lehrmittel zu betheiligen.

Die Preisaufgabe für Volksschullchrcr über die Wünschbarkeit und

Ausführbarkeit der Verallgemeinerung des Sekundarschulbesuchs wurde

von drei Lehrern bearbeitet, denen allen Preise, und zwar zweien im Be-



«0

trage von je 6» Fr, und einem im Betrage von 2V Fr>, ertheilt werden

konnten.

Der Wunsch der Medizinaldirektion veranlaßte die Verfügung, daß

von Seiten der Schulbehördcn, der Lehrer und der Lehrerinnen alle am

Keuchhusten leidenden Kinder von der Schule fern gehalten werden sollen.

Um den Lehrern allfällige Unannehmlichkeiten zu ersparen, fand sich die

Erziehungsdirektion in Folge eines Spezialfalls, bei welchem eine

marktschreierische, gedruckte Ankündigung einer Bruchsalbe Lehrern zur
Austheilung an die Schulkinder zugestellt worden war, veranlaßt, die Kapi-
tclspräsidenden zu Handen der Schulkapitcl darauf aufmerksam zu machen,

daß gemäß 9 und 42 des Medizinalgesetzes die Ankündigung solcher

Arzneimittel, resp, die Mitwirkung dabei mit Polizeibnße bedroht ist,

es ihnen überlassend, dafür zu sorgen, daß eine derartige Betheiligung
künftig unterbleibe.

In t> Fällen hat gerichtliche Bestrafung von Lehrern stattgefunden,
und zwar einmal wegen einfachen, zweimal wegen ausgezeichneten

Betruges, einmal wegen Beschimpfung durch die Druckerpressc, einmal wegen

Amtsehrverlctzung durch Verleumdung und Beschimpfung und
einmal wegen Amtspflichtverlctzung.

Zum Schlüsse erwähnen wir noch dankend eines Geschenkes von
100V Fr., mit welchem die Synodalliederbuchkommission den Hülfsfond
der Wittwen- und Waisenstiftnng der Volksschnllchrcr, dem sie schon im

Jahre zuvor 2000 Fr. zugewendet, aus dem Reinerträge ihres Licder-

buchgeschäftes abermals gcäufnct hat.

3. Entscheidungen der Erziehungsdirektio».
1. Ein Rekurs kaun nicht von der Minorität einer Behörde gegen

Beschlüsse der Majorität, sondern nur von einer bcthciligten Partei
ergriffen werden.

2. Dem Präsidenten einer Schulbchörde steht kraft dieser Eigenschaft

die Leitung der Geschäfte und die Einsichtnahme der Protokolle
und Akten, beziehungsweise die Disposition darüber zu und es liegt nicht
in der Vefugniß der Behörde, ihm hierin Beschränkungen aufzulegen.

Daher wnroe die Weigerung des Aktuars einer Seknndarschulpflege, das

Protokoll der Pflege dem Präsidenten zur Einsichtnahme zuzustellen, worin
er von der Pflege unterstützt ward, als unzulässig erklärt und die von
dem Präsidenten der Bezirksschulpflegc gemäß 88 1 und 2. Ziffer 2 und 3

und § 4 Ziffer 2. b. des Gesetzes chetreffend die Ordnungsstrafen
demselben aufgelegte Ordnungsbuße gebilligt.
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3. Wenn auch das Gesetz bezüglich des Umfangs der Kompetenz
der Sekundarschulpflcgen in ökonomischen Dingen keine Vorschrift
enthält, so dürfte es doch zweckmäßig sein, hier nach Analogie von H 288
des U, G, zu verfahren und, falls es sich um Beschlüsse von bedeutender

finanzieller Tragweite, namentlich solche handelt, die über die Erträgnisse
der Kasse hinaus die Steucrkräste der Gemeinden in Anspruch nehmen,

derartige Geschäfte durch eine verstärkte Sekundarschulpffege behandeln zu

lassen.

4. Den Sekundarschulpflcgen stehen im klebrigen in Dingen, welche das

Leben der Sekundärschulen berühren, alle diejenigen Kompetenzen zu, welche

vom Gesetz nicht ausdrücklich andern Organen zugetheilt wurden, wobei
aber den obern Behörden das Recht vorbehalten bleiben muß, die dieS-

fälligcn Beschlüsse auf allfällige Beschwerden hin zu modifiziern,
5. Gemäß 95 und 93 des Gcmeindcgesetzes kommt der Vorstcher-

schaft einer Schulgenossenschaft nur die Eigenschaft eines leitenden Bureau

für die Schulgemeindsversammlung zu, wogegen gemäß den Bestimmungen

des kl, G, sowie der M 17, 99, 98, 191, 192 und 111 des

Gemeindegesetzes die materielle Vorbcrathung der Geschäfte und die

Vollziehung der darauf bezüglichen Beschlüsse der Schulgcnossensckaft.Sache
der Gcmeindsschulpflege ist. Da aber die letztere gesetzlich auch die

Verordnungen und Beschlüsse der obern Schulbehörden zu vollziehen hat, so

folgt daraus, daß im Falle lediglicher Renitenz einer Schulgenossenschaft

der Gemeindsschulpflegc obliegt, entweder von sich aus oder durch

Bericht an die vorgesetzte Behörde derselben entgegenzutreten und jenen

Anordnungen Geltung zu verschaffen, wozu ihr der 199 des Gemcindc-

gesctzes die Befugnis? einräumt.
6. Die Schülerinnen der 3, Elcmcntarklassc dürfen deßhalb, weil

im Anhang der Anleitung betreffend die Arbeitsschulen auf sie Rücksicht

genommen ist, nicht zum Besucht der Arbeitsschulen verpflichtet werden,

da diese Anleitung den H 74 des 11. G. weder ändern will noch kann

und der Lehrplan II. im Gegensatz zum Lehrplan I. lediglich auf eine

Arbeitsschule Rücksicht nimmt, in welcher alle Schnlstufen, soweit das

Gesetz deren Veiziehung vorschreibt oder gestattet, vertreten sind.

7. Die Meinung des 8 15. der Anleitung betreffend die Arbeitsschulen

geht dahin, daß das Arbeitsschulgeld ohne Rücksicht auf die

Stundenzahl jährlich in der Regel nicht mehr als l^/v Fr. betragen solle.

8. Der § 89 deS II. G. enthält nichts, waS eine Schulpflegc
hindern könnte, einen Schüler auch auf der Ergänzungsschulstufe für ein

folgendes Jahr zurückzubehalten? dagegen kann von den Schulbchörden
die Schulpflichtigkeit nickt über die im Gesetz tj 55 bezeichnete Grenze
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ausgedehnt werden. Diese Schulpstichtigkeit dauert nun in der Regel bis

zur Konfirmation und der Zusatz „beziehungswciS bis nach zurückgelegtem
16. Altersjahr' hat nur die Bedeutung, den Termin noch näher zu
bestimmen gegenüber denjenigen, welche, wie z. B, die Katholiken oder die

von den Kirchenbchörden Dispensirten, früher konfirmirt werden. Damit
hat nur eine Altersgrenze nach unten, nicht nach oben bezeichnet werden

wollen und diese letztere bildet immer die Konfirmation, auch wenn sie

hinausgeschoben wird. Indessen ist es nicht rathsam, einen Schüler länger
als je ein Jahr aus der Elementar- und der Realschulstufc zurückzubehalten,

dagegen ist darauf zu sehen, daß er alle Klassen durchlaufe.
9. Falls Schulgemeinden aus ihren Schulgütern Beträge erhoben

haben, z. B. für Schulhausbautcn, so erscheinen sie als Schuldner dieser

Güter und haben für Verzinsung und Abtragung der Schuld zu sorgen,

und es ist unstatthaft, diese Schulden unter die Passiven der Schulgüter
aufzunehmen, da diese durch solche Anleihen, wenn auch an die Schul-
gemcinde selbst, nicht vermindert werden dürfen.

1l>. Staatsbciträge an Schulhausbauten können erst nach Vollendung

der Bauten und auf Grundlage der genehmigten Baurechnungen,

nicht aber zum Voraus auf bloße Kostenvoranschläge hin ertheilt werden.

11. Nach Z 277 des U. G. hat die beantragende Behörde die zu

berufenden Lehrer vorzuschlagen und die Vorschläge nebst den Akten acht

Tage vor der Wahlvcrhandlung den Schulgcnosscn auf angemessene Weise

zur Kenntniß zu bringen, worauf die Versammlung sofort zur Beru-
fungswahl schreiten kann. Die Schulgenosscn sollen nämlich Gelegenheit

haben, sich selbst ein Urtheil zu bilden, und von der Erfüllung dieser

Bedingung hängt möglicherweise das Ergebniß der Wahl ab.

12. Zur Wählbarkeit eines Primarlehrers sind der Besitz' eines

unbedingten Wählbarkeitszeugnisscs und wenigstens zweijährige
Schuldienste, die seit der Aufnahme in den Lehrcrstand geleistet worden sind,

erforderlich.
13. Die Wählbarkeit als zürcherischer Sekundarlchrer kann nur auf

dem Wege einer zürcherischen Fähigkeitsprüfung erworben werden.

14. Ein Primarlehrer wurde, nachdem eine gerichtliche Bestrafung
über ihn verhängt und er in Konkurs gerathen war, vom Erziehungsrathe

suspendirt und ihm ein Vikar gesetzt; später ward er fallit erklärt.
Die Gcmeindsschulpflcge wünschte nun Auskunft darüber, ob die Fallit-
erklärung an sich als gerichtlicher Urtheilsspruch für Entsetzung des Lehrers

anzusehen oder ob hiefür nach Art. 11 der Staatsverfassung noch ein

besonderes Urtheil erforderlich und waS in diesem Fall zu thun sei. Der

Erziehungsrath fand jedoch, die Lehrstelle sei einfach erledigt zu erklären
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und anderweitig zu besetzen, weil nach Art. 23 der StaatSverfassung jeder

stimmberechtigte Bürger zu allen Stellen wählbar ist mit Vorbehalt der

nähern Bestimmungen der Verfassung und Gesetzgebung, dagegen die Fal-
liten gemäß Art. 24 vom Stimmrecht und der Wählbarkeit abgeschlossen

sind und daher der betreffende Lehrer durch die Falliterkläruvg die Fähigkeit

der Wciterbckleidung der Lehrstelle verloren hat.
15. H. 301. a. 3. Lemma 2 des U. G. enthält keine neue Bestimmung,

sondern ist der wörtliche Abdruck von § 1 Lemma 2 des Gesetzes

betreffend Erhöhung der Lehrerbcsoldungen vom 28. Zenncr 1851. Nach

dem Inhalte des Gesetzes soll aber die Zeit als Dienstzeit berechnet werden,

während welcher nach bestandener Prüfung Unterricht ertheilt worden

ist, d. h. die Dicnstjahre nehmen ihren Anfang der Natur der Sache

nach mit dem Anfang des Schuldienstes des geprüften Lehrers. Dagegen

sollen unverschuldete Unterbrechungen jenes einmal begonnenen
Schuldienstes nicht in Abzug fallen. Im Gesetz ist nicht der Zeitpunkt der

Patentprüfung, sondern der Zeitpunkt der wirklichen Dienstleistung dcS

geprüften Lehrers als Anfang der Dienstjahre vorausgesetzt und als

Unterbrechung gemäß dem Wortbegriff der nachfolgende Unterbruch, nicht
aber die Zeit vor Beginn dcS Dienstantrittes verstanden.

16. Der Wittwe cineö verstorbenen LehrerS, welche den Nachlaß

auögeschlagen, kann der Nachgcnuß weder ganz stioch theilweise zu Gunsten

anderer Verwandter, die denselben zur Verhütung des Konkurses
angetreten haben, entzogen werden, da jene nach dem Gesetz zum Nachgenuß

berechtigt ist, und es nicht in der Macht der Erziehungsdirektion steht,

etwas Anderes zu verfügen, so lange eine solche Wittwe oder Kinder des

Verstorbenen vorhanden sind.
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